
Lokrische Inschrift von Nallpaktos ans der
Sammlung Woodhouse.

(Nach der Ol'iginalau~gabe von J. N. Oikonomides bearbeitet.)

Als ich im Jahre 1855 irt meinen epigraphischen und ar­
chäologischen Beiträgen aus Griechenland S. 6 schrieb, HelT Prof.
Oikonomides, der Herausgeber des Vertrages zwischen Oiantheia
nndChaleion 1, sei seit längerer Zeit mit Bearbeitung einer zweiten,
im Besitz des Herrn Woodhouse 2 befindlichen, auf Naupaktos be­
züglichen Bronzeinschrift beschäftigt, dachte ich nicht, dass wir
noch fast fünfzehn Jahre auf das Erscheinen warten mÜssten. Und
doch ist es so gegangen. Erst 1869 ist endlich die ausserordent­
lieh .wiehtig~ Urkunde in vortrefflichem Facsimile lnit ausführlichem
COlll1nental' des Herrn Oikonolnides in Athen herausgekommen,
unter dem Titel: 'Enotl!uJ. Aoxf}«(;v Tf}U,flfw;ca W nf!wrov l1no 1. N.
otKOlloflÜfav Exoa&lvra xa~ OluA.tivxa:tiv.u. Patto Colonario de' Loeri
per la prima volta pubblicato ed ellustrato da G. N. Economides. 'Ev

'AiHJI1au;, EX rov 7:tJnOJ'f!arpelav X. N. ~1.laoEAr:p8(tJr;, In dieser, ohne den
Index nnd die beiden Tafeln, 130 'Quartseiten umfassenden Schrift
gibt Herr O. zuerst 'DUra 1:tV~ 1Uif}1, TOV fllllJWitav S. 5-8, dann eine

1 Ich weiss nicht, warum Herr G. Curtius, Stud. z. griech. und
latein. Gramm. H. S. 442 und Andere die Herausgaba dieser Inschrift
immer Ross zuschreiben. Oikonomides hat. sie 1850 in Corfn zuerst
herausgegeben und Ross nur die genau naehg'ebildetan Tafeln mit einem
Theil das Commentars von Qikonomides, von einer eigenen Einleitung
begleitet, für das deutsche Publicum wiederholt. Auch Rangabe hat sie
im 2. Theil seiner Antiquites Helleniqlles naeh Oikonomides
Jedem das Seine I

Jetzt mit der ganzen Sammlung Woodbouse im britischen
Museum.
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Y7108"E0'1~ 1fijr; ~1fLrqarp7jr; S. 9-39, worin er sehr ausführlich über
den Begriff von E71fmIOl;, ~7101xia lmd dessen VerhältnisB zu a7101xia

handelt. Es folgt ein Abschnitt 0;' bc(jtK~lJfLl'u:r; xu~ ÖX(lomr; 1fijr;
~71(jlwllJefJJr; S. 39-53, dann KEiflEVOl1 bnrpuepifr;, der Text mit
einer IIft(ldepqCtO'li,; S. 53-57. Bis hierher ist überall der griechi­
sche Text des Verfassers von einer Uebersetznng be­
gleitet. Von S. 57 bis 129 geht dann der nur griechisch abgefasste
Oommentar: :::'7jftsiwlJsli,; El., ro xsifUJVOV 1fijr; ~7llrlJaqlijf" woran sich
noch ein kleiner Anhang über eine in Arkadien gefnndene kleine
Bronzeinschrift schliesst. Von den zweinndsiebenzig doppelgespal­
teuen Quartseiten dieses Oommentars nimmt aber nicht weniger als
fünfnndfünfzig (S. 66-121) ein Excurs über griechische nnd la­
teinische Wortbildnng ein, wozu die Form Kom},1J Veranlassung
bietet. Ueberhaupt hat die doch leichte Sacherklärnng
der Inschrift weit weniger Berücksichtigung gefnn(len, als die
sprachliche, so dJl.ss man trotz der Paraphrase in manchen Punkten
über die Meinnng des Herrn Oikonomides im Dunkeln bleibt. Bei
der hohen Bedeutlmg der Urknnde ist es daher gewiss am Platze, ja
geradezn geboten, dass sie weiteren Prüfungen unterliege, nnd ich
will versuchen, sie hauptsächlich von Seiten ihres Inhaltes, so weit
es mir möglich, zn erläutern, während ich das Sprachqche nur so
weit berühre, als es zum Verständniss nöthig ist. Natürlich muss
dabei auf die Erklärnngen des ersten Herausgebers überall Rück­
sicht genommen werden, dessen Verdienste dankbai: anzuerkennen
sind, wenn man ihm auch nicht über'all beistimmen kann. Seinen
etymologischen Excurs dagegen, der in keinem nothwendigen Zu­
sammenhang mit der Inschrift steht, überlasse ich Andern zur
Prüfung. Von weitern Bearbeitungen ist mir einstweilen nur der von
einigen Bemerknngen begleitete und in Einzelnem von Herrn Oiko­
nomides abweichende Abdruck des Textes durch Herrn G. Ourlius
in den Studien zur griech. und latein. Grammatik H. S. 441 ff.
und die kurze Anzeige von Bursian im Centralblatt von Zal'llcke
1870. 8. 154, 155 bekannt.

Zuerst Einiges über die Erztafel und die Schrift. Die Tafel,
die wir nach Oikonomides in der natürlichen Grösse geben, misst
in der Litnge etwa Met. 0,34, in der Höhe Met. 0,285 und ist
anf beiden Seiten beschrieben. Auf der ersten Seite sind 25 Zeilen,
auf der zweiten, wo der unterste Thei! leer geblieben ist, nm' 22,
wie ich früher schon in diesem Musenm XXII, S. 626 mitgethei!t
habe. Gefunden ist sie nach Oikonomides wahrscheinlich in Nau­
paktos oder an der Stelle des alten Chaleion, das wäre in der
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heutigen Scala von SaIonlt, vgI.Bursiau, Geogr. von Griechenland I.
150. Mir selbst hat 1858 Woodhouse als FundorJ; der beiden
lokrischen Inschriften Galaxidi, wahrscheinlich elas. alte Oiantheia
(vgI. Bursian a. a. O. S. 149), bezeichnet, doch mag sein, dass er
nur den Ort meinte, von wo er sie erhalten. Jedenfalls gellört sie
nicht hierher, sondel'n nach Naupaktos.

Die Platte ist ziemlich roh bearbeitet, was auf die Schrift
in so fern Einfluss hatte, als an mehreren Stellen wegen Vertie­
fungen die Buchstaben weiter als gewöhnlich VOn einander gestellt
sind. Die Schrift selbst ist mit einer gewissen Nach1äs~igkeit ein­
geg'l"abeu, entschieden naohlässiger als auf der ersteri'hokrischen
Tafel mit dem Vertrag zwischen Chaleion und Oiantheia. Es zeigt
sich das recht ldar am untersten Ende der ersten Seite, wo die
vierundzwanzigste Zeile so ausgefallen ist, dass filr die fünf­
undzwanzigste zwar am Anfang links noch Raum genug ist, wei­
terhin aber nioht mehr, daher nur drei Buohstaben auf diese Zeile
gebraoht sind, die Fortsetzung aber, obwohl im Zusammen­
hang, in der ersten Zeile der zweiten Seite folgt. Damit stimmt
denn wohl zusammen, dass mehremal unzweifelhaft Sohreibfehler
untergehtufen sind, wie wir nachher sehen werden. Die Schrift hat
in der Hauptsache durchaus den gleichen Charakter, wie die der
ersten Insohrift, scheint; aher, für sich allein betrachtet, etwas
älter zu sein. Die Zusammengehöl'igkeit zeigt sich nicht nur im
Gebrauch von }+ für Xi und von 'Y für Chi, wie ihn das ganze
von Kil'chhoff als das westliohe bezeichnete Alphabet hat,' sondern,
was entscheidend ist, in dem sonst nirgends vorkommenden Zeichen* für Psi, das Ross in seiner Ausgabe der ersten Inschrift S. 16
sehr mit Unreoht .&1s cOl'l'igiertell Schreibfehler statt 'V hat erklären
wollen.

Das höhere Alter soheint sich besonders in dem durohgängigen
Gebrauche des Koppa vor '0 und selbst vor (!o zu zeigen, während
es in der ersten Inschrift ganz fehlt. Wir findeu iJntFOt~lOt, 8l10(!-

<t I .~ I f 17 Q _ (?) I
~101I} O(l~IO!i, FEpoIJr«s, FI!FlturJ(lora, XfJ.l:Lflo/1EVQ}', .uE(lpov'a(lt«1I ,n(l0-

OlpOi', POlI/UlfEfi, T(lla.;/()l'7:(t und durchweg ~4op(lot. Die Gestalt eIes
Koppa haI; die Eigenthümliohkeit, dass über dem senkrechten Strioh
nicht eine Kreislinie, sondern ein starker kreisförmiger Punkt steht.
Nicht unähnlich sind die 0 auf der Elisclll;Hl Bronzetafel C. 1. G. 11
gegeben. Der Gebrauch des Digamma entspricht dem der ersten
Insohrift. Wir finden es in den Zusammensetzungen und Ableitungen
von olxo(;; FOlY.60I/fOfi, FOt'iUa1:Uv, FOlXrrCll,U;, bclFOI,pOl, &, 'lftFotxla, in'
alFEl} Fixftrm:JI; , FErm:aqwl, F8Tlia, FEFacflJPo rft und einmal in
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Na.F'luJ,xU(<!II, während sonst immer Navnaxroc;, NavnU.xOOL ge­
Bohrieben ist.

Auoh die Züge der übrigen Buohstaben sind im Ganzen alter­
thümlioher als auf der ersten Insohrift. Darauf ist indessen nioht
viel Gewioht zu legen, da wir ja selbst in dieser zwei verschiedene
Handsohriften deutlioh untersoheiden können. Dooh will ioh hier
das Hauptsächlichste hervorheben. Alpha hat durchweg den rechten
Sohenkel gebroohen, ähnlioh wie in ältern böotischen Inschriften ;
aber der Querstrioh läuft stets vom untern Theil des linken Sohen­
kels aufwärts, ungefahr naoh dem Winkel des rechten Schellkels (Pt).
Gamma hat immer die abgerundete Form des lateinisohen C, wie
auf ,dem platäischen Weihgesohenk, der neusten von Eustratiades
in der Arch. Ephimeris 1869, S. 341, Taf. 50 herausgegebenen
tegeatischen Bronzeinschrift und in der Schrift der chalkidisohen
Oolonien in Italien. Theta kommt nur mit dem Kreuze im Kreise
vor, nie mit dem Punkte; einmal S. 1. Z. 22 findet sich sogar ein Dop­
pelkreuz, wie es mir sonst noch nie begegnet ist ~. Lambda hat
den rechten Schenkel immer kill'zer als den linken (f\), My des­
gleichen fast immer (NI) und ähnlich Ny (f"). Im Allgemeinen
sind die Buchstaben mehr in die Höhe als in die Breite gezogen,
wie sich besonders bei Beta, Delta, Zeta, Sigma zeigt.

Die Interpunction ist regelmässig durch drei übereinander­
stehende Punkte ausgedrückt; nur einmal S. 11. Z. 6 finden wir
blos zwei, offenbar aus Versehen, und S. H. Z. 7 vier, indem links
vom untersten der drei regelmässigen nQch ein vierter steht. Walu­
scheinlich hatte der Graveur diesen zuerst gemaoht, bemerkte dann
aber, dass senkrecht darüber gesetzt der oberste in das Ny stossen
wfu'de, und machte daher alle drei etwas weiter ohue den eiu­
zeInen daneben auszuglätten. Uebrigens ist., wie gewöhnlich, ohne alle
Consequenz int,erpungirt, so dass bisweileu die aufs engste zus.am­
menhängenden Wörter getreunt s.iud, wie der Artikel von seinem
Substantiv S. 1. Z. '5.

Zur Bezeichnung von neun Abschnitten oder Paragraphen
sind als Zahlzeichen die ersten neun Buchstaben LI.- e, das F als
sechster eingereohnet, verwendet, aher meist nicht aufrecht stehend,
sondern zur Unterscheidung vom Texte liegend, und zwar theils
nach links, theils nach rechts und auf jeder Seite von drei Punkten

Das Gamma liegt nicht vollständig, aber nach Oikono­
mides S. 6 auf dem Originale doch bedeutend mehr als auf dem
Facsimile. Zeta ist vollständig aufrecht gestellt, wahrscheinlich
weil es liegend dem H ziemlich gleich gewesen wäre.
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Ebenfalls um Verwechslung zu vermeiden, scheint dann an­
statt H ein besonderes Zeichen /$/ S. II. Z. 10 gebraucht zu sein.
Da man eine willkürliche Erfindung gewiss nicht annehmen darf,
indem alle Zahlzeichen sich aus den Buchstaben entwickelt haben,,.
s,o ist wohl dieses Zeichen aus einem liegenden H zu erklären,
dem man zur Unterscheidung von Zeta noch einen dritten Quer­
strich beifügte' und das man dann noch zwischen zwei Vertical­
striche stellte. Bei Theta lnit dem Kreuz kann man natürlich nicht
unterscheiden, ob es aufrecht steht oder nicht.

Der Dialekt ist im Ganzen der gleiche wie in der ersten 10­
krischen Inschrift, den Oikonomides in der seiner Ausgabe jener
Inschrift beigegebenen Abhandlung 7l8(1/, Tlji; AOKf}l>!iJr; OtaÄ8K<Ov ge­
wiss mit Recht als einen Zweig des äolischen, allerdings nrlt vielen
Dorismen versetzten, in Anspruch genommen hat. Einen weiteren
Beweis dafür gibt die S. II. Z. 18 vorkommende Participialform
8IJKaMl!lf]JJOi; für EYK(I,;J...OV!U3VOC;, ganz dem' böotischen Aeolismus ent­
sprechend. Eine auffallende Abweichung von der ersten Inschrift
liegt darin, dass während wir dort den Infinitiv auf lH' gebildet
finden in äy8v, Q!tl"V8J1, in unserer Inschrift die Bndung /Jtv gebraucht
ist. in Äal'XUIIHJI, i1V8tII , (fUf/8LJI. Es drängt sich daher der Gedanke
auf, ob vielleicht in jener Inschrift 8 nicht blos E und 'l'f, sondern
in gewissen Fällen auch 8t bezeichne. In diesem Falle sowohl,
als wenn wir dort die Endung 8/', hier EL1' annehmen, wird nun
aber das aus dem Charakter der Schrift scheinbar mit Evidenz
sich ergebende) höhere Alter unserer Tafel doch etwas problema­
tisch und darum möchte ich mich nicht mit Sicherheit aussprechen.
Immerhin darf man nicht vergessen, dass die beiden Inschriften
nicht den gleichen Städten angehören, ja nicht einmal dem gleichen
Zweige des lobischen Stammes. Denn jene enthält einen Vertrag
zweier Städte der westlichen Lokrer, diese ein Statut einer von
den östlichen Lokrem nach Naupaktos geschickten Colonie, das
doch ohne Zweifel im Opus abgefasst wurde. Bemerken wir hier
also eine Verschiedenheit, so finden ~ir dagegen volle Ueberein­
stimmung in dem Gebrauch der Tenuis statt der Aspirata in den
Passiv- und Medialendungen des Infinitivs, XQfjmw fÜr XQ1]ai1w, u.
dgl. und in der Psilosis vieler Wörter im Anlaut, wie tada, 'voela,
rl.!tuf}a und namentlich auch des Artikels. Strenge Consequenz
scheint dabei allerdings auch nicht beobachtet worden zu sein.
Wie dort vert.ritt auch hier vielfach (t das gewöhnliche 8 vor (I.

Ebenso steht durchweg EJI mit dem Accusativ für ic;, 8tc;, und wird
vor Consonanten die sonst nicht vorkommende Form E für ig ge-
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braucht, freilich auch nicht mit strenger Consequenz; denn neben
8 Nuvmlxrw steht einmal lr NavlCaxrw. Eine eingehende Betl'ach­
tlmg des Dialektes ist hier nicht beabsichtigt; auf Einiges werde
ich unten bei der Erklärung des Einzelnen noch kommen, zu der
ich jetzt übergehe.

Der Weg scheint mir nämlich (leI' , zuerst die ein-
zelnen Thoile in Bezug auf Lesung und Sinn möglichst festzustellen
und dann zum Schlusse das Ganze in Text und Uebersetzung zu­
sammen zu fassen.

Der Inhalt der Tafel ist daß Statut für eine Ansiedlung
(blO~Klu), welche die hypoknemidischen Lokrer nach Naupaktos, der
bekanntell Stadt im westlichen oder ozolischen Lokris sandten. Es
wird darin eine Reihe von Bestimmungen aufgestellt, welche
thei!s das Verhältniss der Epöken zu den alten Bürgern von Naupak­
tos, thells das zu ihrer alten Heimat, dem Lande der hypoknemi­
disehen Lokrer regeln. Die Inschrift ist nicht etwa bloss ein Thei!
eines Ganzen wie die erste lokrische (vgL Ross S. 14 und
besonders Kirchhoff im Phi!ologus XIII. S. 1 ff.), sondern ganz
vollständig, wie aus dem und Schluss erhellt.

S. I. Z. 1. 'EII Natm;«K7:011 n«ro~'cf8 d '7rL.F()~xl«.

Dass durchweg iill auch mit dem Accusativ gebraucht wird,
wie lr; oder 81,1;, ist bereits bemerkt.

K a. 0 " Qh. Oikonomides bemerkt, dass diese Buchstaben, wie
sie auf der Tafel stehen, acht verschiedene Lesungen zulassen:
1) XCU;OllOIi = ~a.a rov08. 2) xandvcfe = XaTa Th/lIQ8. 3) K«l;" Oll 06
= x«::r 611 dl1. 4) KU.' (Nv cfs = naiP (J}i cU. 5) xa.' ov d~ = xa&'
Ü~, o~. 6) Kar' C~l' o~ xai:J' cbl! o~. 7) K« rovos = uv rollOs.
8) KU T('J!'oe = Ull .(dVoe.

Indem er von diesen die viel' ersten und die sechste für den
Zusammenhang als unmöglich, die fünfte und siebente als wenig­
stens unpassend erklärt, entscheidet er sich für die achte KU rl.ihtOe I.

Um dies zu verstehen, muss man das folgende hinzuziehen, wo Herr
Oikonomides eine sehr bedeutende Aenderung des auf der Platte
stehenden vornimmt. So einfach es nämlich auf den ersten Anblick
erscheint HAnlfOIKIA als durch KrasiB entstanden für I.hU.FOL­
"la d. i. aE7rL.Fouda zu nehmen, so stehen dem doch zwei erheb­
liche Bedenken auf die Oikonomides mit Recht aufmerk­
sam macht. Einmal finden wir nämlich in dieser wie in der ersten
lokrischen Inschdft sonst den Artikel ohne den SpiJitus asper,

1 Im Texte s~eht aus Versehen lW nivoE.
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S. II. Z. 1 (1 7l6A~~. Zweitens werden sonst a-s in der Krasis in
7J (s) zusammengezogen, S. I. Z. 23 djv (.h) für 'l"ft Ei', und in der
ersten Inschrift S. 1. Z. 9 ftrplfm:w für ft(,VU 8crrW.· Daher nimmt er
als unbestreitbar an, dass in diesen Buchstaben ein Fehler vor­
~ege. Der Graveur habe EIAEf1IFOIKIA vor sich gehallt; das
EI aber für H genommen und dann noch das E nach A über­
sehen, so dass HAnlFOIKIA geworden sei. Die so gewonnenen
Buchstaben fasst er nun als lita (3. Person des Optativs) bUFOtxia,

zieht zu dem Optativ das vorangehende XIX und lässt T.WI'& von
Entroqs,ia abhängen, so dass der ganze Satz nun heissen soll: 'hi;
NaimaxTOv T.Wli& 8(f/:W E7lotlClIX, nach Naupaktos soll eine Colonie
von diesen (de' popoli qui indicati) gesandt werden. Zum Beleg
für dieseli Gebrauch des Optativs mit xa führt! er aus der Elischen
I hr· C I G N ' ,,,;, Insc ift . . . . 11 an: aVl'flaXta x sa sxa;rov F8'l8a.

Es ist nun ganz richtig, dass wir in unserer Inschrift meh­
rere Schreibfehler :finden. Allein alle zeigen sich auf den ersten
Blick als solche und erklären sich meist sehr natürlich durch ein
Ueberspringen von einem Buchstaben auf den gleichen nahe stehen­
den, so S.1. Z. 15 AnONTION für An[On]ONTION, oder
durch Auslassen eines einzelnen Buchstabens S. I. Z.21 TOIHV­
nOKNAMIAIOI~ für TOI[~]HVnOKNI\MIAIOI~,S. II.
Z.12 FEO~ fi.tr FE[T]O~, vielIeichtS. 1. Z. 22 NAVnAI(TI~
für NAVnAKTI[O]~, wenn es nicht eher für NAVnAKTI­
[O~TI]~ steht, oder endlich durch nachlässiges Weglassen eines
Striches an einem' Buchstaben, wodurch dann ein anderer entstan­
den ist: S.1. Z.l1 NETA für [M]ETA, S. H. Z.21 KAITO
für KA[T]TO, ähnlich auch S. 1. Z. 22 am Ende, wo ein F statt
eines A durch Weglassung des untern Endes des rechten Schen­
kels entstanden ist. Darum lassen sich diese Fehler mit voller
oder annähernder Sicherheit verbessern und ähnlich ist es auch
S. I. Z. 17 mit ElEN, worüber unten. Nur eÜmlal S. 11. Z. 10
findet sich eine Stelle, wo das Verderbniss klar in die Augen
springt, aber schwer zu erklären ist.

Man muss daher sehr behutsam sein, Fehler vorauszusetzen,
und darf es nur thun, wo alle Mittel der Erklärung erfolglos er­
schöpft sind oder eine leichte Aenderung evident das richt.ige her­
stellt. Beides ist aber hier der Fall nicht, und es kommt noch
etwas hinzu, was mir nicht unwichtig erscheint. Wir haben es mit
der ersten Zeile, gewissermassen dem Titel zu thun. Begreift man
nun leicht, dass bei einem längeren Actenstück, wie das vorlie­
gende, dem Graveur Fehler unterlaufen, so ist es doch sehr lln-
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wahrscheinlich, dass das gleich bei den ersten Wort,en, wo die
Aufmerksamkeit noch frisch ist, geschehen sein soll, und nun gar
ein so grober, wie er vom Herausgeber hier angenommen wird.

Bleiben wir also bei HAnl FOlKlA, ~o dürfen wir zunächst in
Betreff des Spiritus darauf hinweisen, dass auch in andern Dingen
keine volle Consequenz herrt3cht, wie neben E auch Er vor Nav­
nan.w steht, ja dass sogar einmal S. II.Z. 14 HOnONTION
geschrieben ist. Man mag das einen Fehler nennen, obgleich das
so sicher nicht ist; jedesfalls darf man nur das H streichen, was
dann an unserer Stelle ebenso gut gestattet wäre und un­
aspirirte An! FOIKIA ergäbe. Aehnlich dürfte man auch bei dem
durch Krasis entstandenen a verfahren, da doch die zwei vorhan­
denen Beispiele dei' Zusammellziehung von a-6 in 71 nicht noth­
wendig massgebend sind und auch die Anwendung der dorischen
Regel für die Krasis (Ahrens, de dial. dor. p. 220) auf den lokri­
schen Dialekt keineswegs sichet' ist. Indessen wel'den alle Bedenken
durch die von G. Curtiu8 Ulld Bursian vorgeschlagene Aphäresis
gehoben, wenn man schreibt cl 'nt,Fvtx',a, womit ich vollständig ein­
verstanden bin. Fällt nun so der Optativ eines Verbums weg, so
kann man auch nicht länger in KATONßE an ein na denken.
Ueberdies wäre die von Oikonomides allgenommen~ Verbind1ll1g von
Ent,Fotnla 7;WlJOS, eine Oolonie der folgenden, llachgenannten Personen
oder Gemeinden (popoli) ganz unpassend, da ja gar kein solches
Verzeichniss folgt, wie schon Curtius mit Recht bemerkt hat. Es
bleibt nur xa.oiJos oder Kamll!Os anstatt naut .QIIOs oder Ka.a ndJlOS
übl'ig, 1ll1d der Sinn kann kein anderer sein, als <nach folgenden
Bestimmungen', was gewöhnlich mit xena mOS, narraas ausgedrückt
wird. Bursian hat sich für das erstere na.6ilos entschieden, indem
er 1I0f!OV dazu wofür man freilich analoge Beispiele wünschte.
Ourtius schreibt nanol'dS 1ll1d fasst es in der Bedeutung von xa.­
mOe. In der Verbindung von o/-wl,vac, svx.~1J notS;;(J:t(~t na.a m!o~

1ll1d in den Redensarten na8J 81ov, "am nWlr6~, Kaid. xowov sieht
er etwas wenigstens einigermassen ähnliches und meint, es werde
im Gebrauch der nicht attischen Mundarten nicht an Abweichungen
im Gebrauch der Präposition gefehlt haben. Die genannten Verbal­
verbind1ll1gell scheinen mir aber ganz verschieden, wogegen sich
das andere eher hören lässt. Einen bestimmten Entscheid wage
ich nicht, halte aber na.olJOs für wahrscheinlicher.

Die Schreibung mit bloss einem T findet sich in gleicher
Weise in der ersten IQkrischen Inschrift S. H. Z. 6 und iHm-
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lich in unserer S. 11. Z. 7 nOTOV{; OtKaarij(Ja{;, während S. 1I.
Z. 21 in KAITO offenbar lUtrra be.absichtigt war.

Noch fordert die auch von Oikonomides in Erwägung gezo­
gene Frage eine Beantwortung, ob lJach ant;:otKla zu lesen sei
A09(JiiJll .wv cYnoKvufUolwv oder A09(JOV 7:0V TnoKvap-l&oJl. Das
erstere würde sich vortrefflich an das vorhergehende anschliessen
und die kurze Erwähnung der Chaleer am Ende der ganzen In­
schrift, die Oikonomides dagegen geltend macht, steht dieser Ver­
bindung schwerlich im Wege. Dagegen würde dann zu den folgen­
den Infinitiven das Subject fehlen und daher wird .A.0P(JoJ/ mv
cYnoKvald&ov zu lesen und nach a 'ntFOtKla zu interpungieren
sein. Die Worte bis dahin bilden nun g~;yissermassen die Ueber­
schrift, gerade wie der Eingang der ElischJn Inschrift C. 1. G. N. 11
cl F(Jai(Ja TOt'{; FaA810u; Kat 7:oie; 'H(JFUolOte;.

Z. 1-3. Aop(Jov 'n>v cYnoKvaltlowl/, sn8t Ka Navnaxnoe;
r$V1'Jnu, Navnax.lwv laJ1ia Önu~8vol/, lJo"ta AaVxaJ'8tV Kai :JV8tV l~8i­

P-8V lnnvxol/ra, u~ xa &IArrcat' a~ Ka o8lA7jiat tJVStV xai AaJxavsw
n~ oap-w n~ pOtvav(t/}1 alxrov xat ro rl/llle; xaraust.

Der Inhalt dieser ersten Satzung ist klar, der hypoknemidi­
sche Lokrer, der. an der Epökie Theil nimmt und dadurch Nau­
paktier wird, soll in die vollständige Gemeinschaft der Sacra, der
u,(1u lCat ö(fta der Stadt aufgenommen werden. Denn ohne diese
lässt sich eine wirkliche Staatsgemeinschaft nicht denken. Vgl.
Fustel de Coulanges, La Cite antique p. 146 ff. Ganz analog finden
wir in den Sympolitieverträgen kretischer Städte diese Theilnahme
an den Sacra erwähnt. C. L GI'. n. 2554 Z. 25 ff. nli Aadw ~ nli
'OAovurp .tjJ ßW}.,Op-8V~O Ltt81:0xaV ~p-8V] itil'v((Jv lCat av:J(!;olflvW11 '7l(tl/iW'11
EV 8xar$(Jlf'Vfl n&A8t. n. 2556 Z. 12ff. 'ls(Janv1:[l·lmt;] lCai lI(!tavalo[t]e;
iiP-E/I na(!' c11A&AOte; LaonoAtr8lav xat Bntra,tla{; Kat lf/lx1:1J{}tV lCat It81:O­
xav lCat :J8lwv xat av:J(!wnlvwJ/ ntlVntll1• 11.2557 B. Z. 151f. 8tft8/! Os
"AAACt(!ulJmtc; xai lIa(!lOt{; LaOnOAtr:lilav, ItfJ1:8XWfJtJ! .i;'J TE "AUa(JuiJrlf fit
lIo.(!w lCat :Jei'vwJf nat (w:J(Jwnlvw/l, (oe;ai.w{; os lCai n'iJ Ua(?lw BV
'AA'A~((ICf fllJr8XWOtJ/ xai iJii'vwv Kat al/:J!!wnlvwv. Kretis~he Inschrift
von le Bas herausgegeben in der Revue de Philologie t. 1. p.270.
n. 3 Z. 7 Mar/l~fJtV • • [~p-sv] nat fV lC(!'ljfJtv lCat :J1ilwv xat a/1.:J"f!w­
nlvwv P-81:OXo.V. In anderen Fällen ist diese Berechtigung der 'fheil­
nahme an den Sacra nur implicite mit enthalten in der Theilnahme
an allem was die Bürger haben, z. B. C. 1. GI'. n. 2161 Z. 8 Kai

~ , ~ I 7 11 \ ~ 11" r.:. 1 I V IItS1:8tl/at aVTOt{; navrwv WV W ' lCat. .Ot{; aAAOt{; l!::JafftOu; IUirHJn. g .
n. 3137 Z. 78.
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lJaUJ, Ä(I.VXal'ELV ist, soviel als WIJ Ö(J/ow ~U1rJxf:tV und erhält
noch eine weitere Ausführung durch i)vliW. Vergleichen wir Pla­
tons Euthyphr. p. 14 R, so ergiebt sich, dass nach der gewiss auf
der allgemein gültigen Amlioht beruhenden Erklärung des Eutby­
phron Gebete und Opfer die beiden HaupttheiIe der 8mu waren.
Denn er sagt: .6Os fll!l'Wl (JOt dnA({i~ UyltJ, ön, EaV fliv x8J,p.(}wfllJl(f.
~ brlt:f1:''1raL .oi'~ Älrlill' 7:8 xat n(lamtv EVJ,0fl8/10C; .8 xai :7VWlI
,av.' scm Ta öOla X(l.i (J(Ur;Et 't(1 toat.ii'ta TOVr; Tli lJlov~ oZxovr; xalitt
xowa Ud}1 noAIiWJ'.

Wenn so del' allgemeine Inhalt der Worte vollkommen klar
ist, so bietet das r<;inzelne doch einige bedeutende Schwierig­
keiten dar.

Zunäohst fragt sich was f:m:O~lilI0r; ein bisher unbekanntes
und etymologisch schwer zu erklärendes Wort. Oikonomides glanbt
einen Wechsel von fl nnd n annehmen und ~no~lillol'= ÖflO~lil'OV fassen
zn dürfen und meint dann, mit diesem Worte würden ,die IlYpO­
knemidischen Lokrer als Stammesangehörige der Naupaktier resp.
die westlichen Lokrer bezeichnet im Gegensatz zu Stammesfremden,
rlUOrpVAOLr;. Lassen wir vorerst die Identität mit Of.lo~liVOr; gelten, so
ist doch die Erklärung unzulässig; denn eine Zusammensetzung mit
;~VQr; kann unmöglicll die Stammeseinheit bezeichnen, Oft~;E1IQr; nie
= OftorpvÄor; sein. Ueberdies die Stellung nach hrel xu YSV'lJ­
,tU N(tvnaxnor;, dass eine Eigenschaft des Lokrers ausgedrückt
ist, die erl:lt dadurch entstanden ist, dass er Naupaktier geworden,
d. ]1. nachdem er als nach Naupaktos gezogen, soll er nun als
Öno~EVOr; der Naupaktier an ihren Sacra Theil haben. Aber auch
die Vertauschung von fl mit 11 ist zum wenigsten unsicher. Dass
11f;oa gleiche Wurzel mit fUmf. habe, ist bestritten, yqonnara

, " " ". • 111 O'k'drf(Y.fw.am, 01171:ara = Oflflarrt, (J.Al·nna = .UJl.Stprta, von 1 onoml es
angeführt, sind anderel' Art; dass 7l[mJumt für fU,l'$(JUU steht und
nicht vielmehr von der Wurzel '!Tlil' 11S1'0ftat ahzuleiten, wird trotz
Athenaeus VI, 264 niemand und die anderen VOll OikoTIo-
mides aus Hesychios und dem Magn. berheigezogel1en Glossen
~dftara, - ftar:Ii~, nar:13"i (?) - rlmtA13Lll , rlflEÄ13ill - &.ftaAov, d11aÄov,

iJ.,laÄ"', dnaA", aWJ,l'av (an~J!1]), flaflfllxol', oOÄoftav) zeigen
vielleicllt, dass in gewissen Dialekten fl statt n wurde,
kaum aber in irgend einem Falle, dass n für fI. eiutrat.

Daher hat Curtius vermuthet, es sei nach 11 ein Ä ausgefal­
len und on16;lillo1' zn schreiben, das freilich sonst ll.uchnicht vor­
komme, aber in J()(l-6~J'~ eine Analogie habe. Da die Ahsendung
der Epölde nacb Nrl.UpaJrtos ohne Zweifel durch die Ahsicht
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anlasst war, dieser Stadt gegen äussere Feinde Stärkung zuzu­
führen, wäre die Betonung einer Wa:ffeJ;l- oder Kriegsgenossenschaft
passend. Bedenken erregt mir aber, dass zwar oO(lv unzähligemal
metaphorisch für den Krieg gebraucht wird, nicht aber 8nlu. Ich
kann darum auch hier nur ein non liquet aussprechen.

cd I(U odl1'J1:ut = d~A7lmt, MU'fjmt d. i. PO{,}.'lJ7:ltt, wie Oiko­
nomides ausführlich nachweist. Wir haben hier wie im boötischen
Aeolismus den von 'fj in Vgl. Ahrens- de .dial. l.
gr. I. S. 182:ff. H. S. 150.

Mit eigenthümlicher Epanalepsis chiastischer ]!'orm wird
nun diese Berechtigung zur Theilnahme an den -Sacra noch einmal
aufgenommen und weiter ausgeführt. Die vorh~r ans Ende ge­
setzte Bedingung steht jetzt voran und fJVEtV vor lUvx.&;l'Et7f , bei
dem (JaUl als selbstverständlich weggelassen ist. Wir treffen noch
mehrere solclle Epanalepsen S. H. 6 wo nach ~uuii71 .,;ov 6nlFotpov
folgt <0 Kunp0fl-8voV x(fUTlii7l, H. Z. 8 wo nach ..av 6lKav d(l80'mt
folgt: aqicn:ut KU~ 6oWJv, und II. Z. 16 wo nach TaV olKuv OOfl-EV

.,;ov ~xov zu genauerer Ausführung beigefügt wird: 6V T(lt&povr'
J.tt~ul{; OOltEl!. Den Grund davon können wir nur in der auch
sonst hervortretenden UnbehüHlichkeit dea Attsdrucks finden.

Die weitere Ausführung an unserer Stelle ist doppelter Art.
Die Theilnahmean den Sacra ist nicht bloss dem Epöken persön­
lich zugesagt, sondern auch seinem Geschlechte auf alle Zeit, und
sie soll sich beziehen auf die heiligen Handlungen, die vom Demos
und den POWälfß,\; ausgehen.

x~ ist xat ~ d. i. l((tt 6X. Die etwas sonderbare Verbindung
iHJiiW "CI~ lltvXaVEtv xi OUtUJJ K~ POtvuvwv erklärt sich wohl durch
den in lUl'xaVEt7J liegenden Begriff des Erhaltens, Empfangells. Was
sind aber die POtvi1.vli\;? (Die Form pOtVaVli\;, XOWallli\; kommt ausser
bei Pindar auch in der zuerst von Arist. Kyprianos und dann von
Rangabe und von Bergk (Hallischer Lectionscatal. 1860/1861) her­
ausgegebenen tegeatischen Inschrift Z. 21 vor). Oikonomides ver­
steht darunter die Theilnehmer an der Epäkie, or, '/;7;'c; E7l:0tl(tac;

Kot/lwvoiivrnc;. Sollte aber das gesagt werden, so -würde man wohl
wie sonst überall geradezu ~7l:tFO{.P((JJ! gesagt haben; Ueberdies
wird sonst durchweg das Verhältniss der Epäken zu den Naupa­
ktiern oder zu den alten Heiroatgenossen, den hypokl1emidischen
Lobern geordnet, nicht aber der Epöken untereinander. Ich
vermuthe daher, dass mit pOt7JavEC; _im Gegensatz zur ganzen Ge­
meinde die Theilnehmer au einzelnen Genossenschaften l(owwvlat

bezeichnet werden. Ueber solch~ KOt71wvlat als Theile deS Staats
Rhein. Mus. f. I'bilol. N. 1'. XXVI. 4
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vergleiche man Arist. Eth. Nie. VIII. 11 Bekk. Der Gedanke, ist
also, dass dem Epöken, sofern er will, di.,e Theilnahme sowohl an
den heiligen Handlungen des Staates als der in diesem bestehenden
Genossenschaften freistehen soll.

Z. 4. TSAO<; TOV<; hnEolrov<; Aor(!WV TWV TnOlOlafltolwv' ftr

qJrk!l3tv ~v Aor(!oi<; TO~ cYnoKvafltolou; rp(!lv K" (tJ TU; Aop(!o<; rSV1jI:at

TWV 'YnoKva,uuJÜrJv. Obwohl unter gewissen Bedingungen den Epö­
ken die Rückkehr in die Heimat mit vollen Rechten vorbehalten
bleibt, sollen sie doch, so lange sie in Naupaktos sind, von jeder
Steuer in der alten Heimat befreit sein.

Die Aspiration in rpl!lv statt n(!IJ! aus n(!o-tv entstanden, er­
klärt sich aus der Wirkung der Liquida IJ wie in qJ(!olfltOJ' =n(!o­

olfttov, qJ(!ovoo<; = n(!6-ooo<;. Curt. Etym. S. 256. 440.
Z. 6. At rJsIAI31:' aJ/xw(!l3iv KamAl3lnQJml, h 1:if; t(Jr;11"f naio~

~fJaTav ~rJsJ..rp130V E~slfll3V {1vsv EVS't'TJlJlwv.
Die Rückkehr aus der Colonie nach der RIten Heimat wird

an die Bedingung geknüpft, dass das Haus (trJJ:lu. - lioda) des
Epöken in Naupaktos durch Zurückbleiben eines erwachsenen
Sohnes oder eines Bruders fortbestehe. Das Aufhören eines Hauses
soll damit verhindert werden.

Ku.1:aAI3{,nOVT:a schreibe ich mit Oikonomides, obwolÜ auf der
Tafel zwischen v uud Ta eine Interpunction steht: KATAAEI nON
:TA' Bursian wendet ein, es sei das ungrammatisch und man
müsse lesen xamAl3lnwl1 und das folgende Ta als ein Versehen
streichen. Wenn mall das Participium zum vorangehenden zieht,
müsste allerdings der Nominativ stehen, verbindet man es aber
mit {ssiflEV seil. &vXlrJ(!siJI, so ist der Accusativ am Platz, und wie
erklärt sich' anders als aus dem Accusativ das Hineinkommen von
Ta? Der Graveur hatte ohne Zweifel KATAAElnONTA vor
sich; als er I<ATAAElnON geschrieben hatte, glaubte. er am
Ende des Worts zu sein, indem er es mit dem vorhergehenden
verband und unterpungirte. Nachher erst beachtete er das TA
und setzte es nUll allerdings sinnlos hin.

{1vsv svs1:rje1wv. bE1:'J}eUt bezeichnet unzweifelhaft, vou svdveu

abgeleitet, wie Curtius schon bemerkt, ein Einzugsgeld, von dem
der Epöke bei der Rückkehr in die alte Heimat frei sein soll.
Auffallend ist, dass Oikonomides, de~ auch zuerst an die Ableitung
von s-vl1Jflt dachte, dann doch eine andere von svh:ft<; = 8J10tKO<;
vorzieht und darunter eine Art Niederlassungsgebühr versteht, die
der Epöke in Naupaktos zu bezahlen gehabt habe, und zwar auch
noch nach seiner Rückwanderung in die alte Heimat, falls er lIicht

A;ll."ik'~

~iJl!A,

IM
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einen Sohn oder Bruder zurüokliess. Der Zusammenhang zeigt ja
aufs deutliohate, dass es sich nicht um eine Gebühr. in Naupaktos,
sondern in dem Orte, wohin er a1'XUJ(Jiii:, handelt. Ganz sioher wird
das duroh' Z. 8. 9 bewiesen, wo bestimmt wird, dass auch im Fall
einer gewaltsamen Vertreibung aus Naupaktos die Epöken in die

. frühere Heimat· lIvEv $vfffJ(Jknv zurückkehren dürfen. Wir sehen
daraus, dass in Lokris und ohne Zweifel auch an anderen Orten
beim Einzug in eine Gemeinde eine Abgabe bezahlt wurde. Leider
erfahren wir Nähel'es darüber nioht, namentlich ist auch nicht
deutlich, ob es eine Steuer ist, die von allen, denen die Nieder­
lassung gestattet wurde (Metöken) erhoben wurde, oder von sol­
chen die das Bürgerrecht erwarben, oder endlieb von Bürgern· die
ihre Heimat verlassen .hatten und später wieder zurüokkehrten,
wenn ihnen nicht wie in unserem Falle steuerfreie Rüokkehr ga­
rantirt war. In Athen wird von einer solchen Gebühr nichts er­
wähnt, denn der Verkauf des Bürgerrechtes, den Augustus der
Stadt. verbot (Dio Case. LIV, 7) scheint erst in späterer Zeit ein­
geführt und als Missbrauch betraohtet worden zu sein. Dieser
wird auch von Tarsos erwähnt, Dio Ch1"1sost. XXXIV. p. 44. § 23.
Sonst ist mir aber über derartige Gebühren nichts bekannt.

Z. 8. Ar KU im' &IJdvKU~ &n8A&.UJJlm~ (; NaVmf,Ktrf) AOI{(Jol. rol
<YnoxJl(J.p.totO~ l;~eip.lv avx,wqeiv 8nw .FiKU(11;O~ fv lJ.nw tv81lTJ(JlUJv.

Im Falle einer gewaltsamen Vertreibullg der hypoknemidi­
schen Epöken steht ihnen ebenfalls die RÜckkehr in die alte Hei­
mat ohne lmrrq(JuJ. offen, und hier fällt natürlich die Bedingung
der Erhaltung des Hauses in Naupaktos weg. Diese Bestimmung
zeigt, dass die Verhältnisse der Stadt un.sicher waren. Sonst hätte
man nicht den Fall der Vertreibung vorgesehen.

Dass ön:w on6::t8l' ist hier und Z. 18 und ([j 8::tliJ! Z. 21
bemerkt Curtius mit Verweisung auf Ahren.s de diaL dor. 374, ff.
mit Recht. Die Dorier perispomenirten nach Angabe der Gram­
matiker (siehe Ahrens a. a. 0.) diese Adverbien, ob die Lokrer
ihnen darin folgten oder den Aocent zurückzogen, muss ich dahin­
gestellt lassen.

Z. 10. TlAor; p.~ rp&(JEW ft'fJOEJ!8n I-l~ Cu].ro.t Aop(J(IjJl ..iiiv
.FEan:uQ[('w, - Auf den Schreibfehler N statt M in p.eux' ist sohon
oben aufmerksam gemaoht worden.

Dieser Satz bestimmt, dass die hypoknemidischen Epöken in
der Besteuerung den westlichen Lokrern in Naupaktos ganz gleich­
gestellt sein sollen und zu keinen besonderen, den J;"remden aufer­
legten Steuel'ß herbeigezogen werden dürfen. Von solohen ist das
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bekannteste die Gebühr der Niedergelassenen oder Metöken, das P.S1:­

utxwv, die nicht nur in Athen, sondern vermuthlich überall erho­
ben wurde, wo solche Schutlilverwandte geduldet wurden. Böckh
Staatsh. L S. 445. Es gab aber noch andere. VgL ebenda S. 449.
Und namentlich wissen wir auch, dass vom Grundbesitze in einer
Gemeinde, der man nicht angehörte, eine Gemeindesteuer ~rhoben

wurde, das lyXi1[ßKOV, vgL C. L Gr. n. 101 Z. 25, wo einem Kallida­
mas aus dem Demos Cholleidae neben anderen Ehren von den Peiräen­
sern auch das Vorrecht decretil't wird, nur die gleichen Steuern
lilU zahlen, wie die Peiräenser selbst: 7:81..//;;,' os utJ"ro" m al)J:(,. ..tA1'/
III o~P.lf (2n:ef! (1r Ka~ IIet((fxUiU; Ka~ i-tr ErUySW 11(1.((' al;mv 1:0V
o~p.u(iXov ..osyxrr;nxov.

Wenn es übrigens rtn unserer Stelle heisst, die Epökell Bollen
keine anderen Steuern zahlen, als die westlichen Loher, so' verstehe
ich unter diesen die westlichen Lokrer in Naupaktos, und man
wird nicht daraus den Schluss ziehen dürfen, dass damala alle west­
lichen Lokrer, zu einem einheitlichen Staat vereinigt, die gleichen
Steuern gezahlt hätten.

Oikonomidas denkt (8. 125) sonderbarer Weise an einen Tri·
but, den die westlichen Lokrer an die Opuntier entrichtet hätten.

Z. 11. A. "El!Of!POll WI~ EnLFOlpou; SI! Na{m:ullmv p.~Tlor:n:äp.ev

€l[n' 'OJnol'dwv -I:I1Xl'o/ xui i-taX(f.1![f /t1'/OSl-ur'f .FfipOI!m\;. Auffallend ist,
dass die Numerirung der Artikel erst hier anfängt, nachdem schon
eine Reihe solcher vorangegangen sind, ohue dass ein wesenHicher
Unterschied zwischen diesen und den folgenden besteht.

Was zunächst die Schreibung dieses Satzes betrifft, so hat
Öikonomides das auf der Tafel stehende AnONTION in 'Onol'­
.kllv corrigirt, was dem Sinne ganz genÜgt, aber den Schreibfehler
nicht erklärt. Es ist klar, dass AnOnONTION hätte ge­
schrieben werden sollen, der Graveur aber wegen des zweimaligen
no sich versab, wie berllits Curtius richtig erkannt hat. Oiko­
nomides schreibt 'On:QJ!1:Wt mit 0, wogegen Curtius mit Rücksicht
auf das unten 8. II. Z. 8 stehende 'Onosvit 'OnwVrtot verlangt. Man
könnte auf den ersten Augenblick geneigt sein für 'Omhrnot das
kretische 'O;toVLtOt anzuführen, allein dort haben auch die obliqU8n
Casus von 'OMi}{; das blosse 0, nicht 08, 'OJ.oVrt 'OAovru. C. L Gr.
2554. Trotzdem aber muss 'Onlm:wt geschrieben werden, denn auf
den Münzen findet man neben dem selteneren 'Onovvdwl' gewöhn­
lich 'Onov.lwl' (Mionnet II. S. 92. n. 15-27 SuppI. III. p. 489.
n. 26-33. 34. 36. 40) zu einer Zeit, wo neben dem w gewiss
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auch ov im G:ebrauch war, jedenfalls aber 0 nicht für w gebraucht,
wurde.

, Ob Tl k v lf für 7:SXVlf bloss ein Schreibfehler ist, wie Oikono­
mides annimmt, oder eine im lokrischen Dialekt begründete Ab-

, weichung von der sonst Üblichen, auch unten S. H. Z. 13 befolgten
Schreibung -cSX1Ja, mag verschieden beurtheilt werden. Curtius hat
das x behalten. Dafür kann die Ableitung "von der Wurzel 7:8X
angeführt werden. Curt. Etym. S. 198. 4·11. Die Aspiration scheint
durch den Einfluss der folgenden Liquida v sich zu erklären. Die
Schreibung KPEMATA statt Xf!~(-lam auf der gortynischen In­
schrift, Revue Archeolog. 1863. S.441 ff. da,rf mal~ nicht als Ana­
logie anführen, da wir dort auch ANKOPEN für (J,/iaxwf![;,i:v und
ähnliches haben und es sich überhaupt fragt, ob dort nicht die
Tenuis und Aspirata der Gaumen- und Lippenlaut,e durch das
gleiche Zeichen ausgedrückt sind, wie z. B. Savelsberg de digammo
S. 54 meint. Alles in Erwägung gezogen, halte ich für richtiger
7:8lWIf beizubehalten.

.F8?61Ir(t~ habe ich zu dem vorhergehenden gezogen, obwohl
davor eine Interpunction steht und dahinter keine, was ohne Bedeu­
tung ist. Was es an der Spitze des folgenden Satzes bedeuten
soll, weiss ich nicht. Oikollomides erklärt es nicht und lässt es
in der italienischen Uebcrsetzung ganz weg. Curtius sagt, der mit
.F8?6via~ heginnende Satz sei ihm nicht verständlich. Zum ~orher·

gehenden gezogen gieht es aber einen vortrefflichen Sinn. Die eid­
liche Verpflicht.ung erstreckt sich nämlich nur auf freiwillige Haud­
lungen, wie das sonst oft ausgedrÜckt wird. So schall bei He'siod
Theog. 231 8f!xov o~ o~ nAEtrJrov 8ntXffovlov~ aJ!ffl!(6nov~ I n'rJltalv8I"
Ö-C8 xEI' -cu; EX (~V bdoQxov GIIOaall' C. 1. GI'. 2555. Z. 21 oMa
'" ") ') , c:... .., I)..r ..... :)...t' I
f1,fIA!p E7U-CQf1,l/JW EX Wv xat rt.Yl'(tJaX(tJv 7laf!E'lJl!erJ8t ovu81Ulf O'W1i -cQvnrf!
OM8Vl.

Der Sinn des ganzen Satzes ist also: die Epöken in Nau­
paktos (oder genauer: die nach Nallpaktos gegangenen Epöken)
sind eidlich verpflichtet auf keinerlei Art und Weise freiwillig von
den Opuntierl~ abzufallen. 'Die Verbindung VOll IiVOQXOll ~(JT.l "an

mit folgenden Infinitiv in der Bedeutung C es ist einer eidlich ver­
pflichtet etwas zu thun' ist ganz gewöhnlich. So heisst es bei
Xenoph. hist. gr. VI, 3, 18 7:~(j os Iln ß01JAO"tEV/{J Iln Elvat IivoQxov
(J'vllllaX8'tv. Oikonomides hat den Satz ganz missverstanden, wenn
er paraphrasil't: fl-'rJosva 'r;Ot~ 8V Nav71axrttJ 8nolxOt~ 61J6JllOwv llvm
ESEtYrw (inoar~vat 'OnOVV-CÜrJl' (0. colui ehe con giuramento si fosse
aS8ociato aicoloni di Naupatto non sia lecita 10. defezione dagli
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Opunzj), indem er Ev0i!XOV für den Accusativ des Ma.sculins nimmt.
In Verträgen findet sich &o(lxov oft. Vgl. C. 1. GI'. n. 2554. Z.87.
n. 2555. Z. 10.

Uebrigens enthält diese Bestimmung für uns eine gewisse
Dunkelheit, sofern das politische Verhältniss der Epöken zu den
alten Naupaktiern uns nicht vollständig bekannt ist. Es wird hier
nur den Epöken die'!!lPflicht auferlegt von den Opuntiern nicht ab­
zufallen, während sie doch mit den alten Naupaktiern eine Stadt­
gemeinde gebildet zu haben scheinen und man daher erwartete,
dass diese in ihrer Gesammtheit den Opuntiern verpftichtet 'wor­
den· wäre, und' etwas del'artiges scheint auch in den folgenden
Worten enthalten zn sein.

Z. 12. .oll 8(lpov ?;'~ßfLEV, a~ xa oE{;AWVl:m, br:&.Y8tv fLUG T(lui­

P0Vl:U F/m;a a,no roJ 8qpw ~awv 1J.lJO(lUl; 'Onovrlou; Navnuxrlwv, xut
Navnaxrlou; 'Onov-.tovc;.

Sonst finden wir wohl, dass in Verträgen bestimmt wird,
dieselben sollen zu gewissen Zeiten neu beschworen werden, z. B.
Thuc,)'·d. V, 18. 23 wird tur die zWIsehen Athen und Sparta eine
jährliche Eideswiederholung Rtipulirt. Hier dagegen soll die Eides­
erneuerung erst dreissig Jahre nach dem ersten Schwur stattfinden,
und ist auch nicht unbedingt vorgeschrieben, sondern nur, wenn
sie von der einen oder anderen Seite verlangt wird.

öqpov ln:aysw 7J,vt iuramentum deferre alicui, einem einen Eid
auferlegen, seine Leistung verlaugen, steht hier genau wie bei Pau~

, san. IV, 14, 4 7r:(liih:oJl ftEJI afrroU; tnc%vaw 8t:nov ft~n; &notJTfi1vat
non; n. T. A. Im Medium bei Harpocration: ln:wfl:Qc; öqnoc;, 8)1

'J I (., c "'" ., I I (..,.;
aVTOC; uc; linwv aV'Hf! rnarST/J.t W1ITIi'(JlW at/JEt7:at.

dno .w Ö(lPW heiast, etwas ungeschickt ausgedriickt, von dem
jetzt zu leistenden, von dem ersten Eide ab gerechnet. Ueber
diesen selbst ist aber nichts weiter angegeben, während das .sonst
ganz gewöhnlich ist. Die Frist von dreissig Jahren ist wohl als
ein Menschenalter zu erklären. So lange dacbte man sich den
ersten Eid als unbedingt gültig.

Nun aber heisst es, hundert Männer dei' Naupaktier sollen
den Eid vou den Opuntiern fordern dürfen und die Opuntier von
den Naupaktiern. Wörtlich genommen wäre damit ein Unterschied
aufgestellt für den Fall, wo Eidesforderung von den Naupa­
ktiern ausgellt und wo von den Opuntiern; es wäre überdies nm'
bestimmt, welche Zahl der Naupaktier nöthig sei um den Eid zu
fordern, aber nichts über die Zahl der Schwörenden. Wenn
ich nicht ist da.s aber nur eine Folge der unbehülflichen Aus-
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drucksweise und der Sinn der : nach dreissig Jam:en sollen dIe Nau­
paktier,so~ wie die Opuntiel' berechtigt sein, von dem anderen
Theile eine Erneuerung des Eides zu verlangen, und dann sollen
je hundert von jeder Seite den Eid leisten. Bei der Za.hl hundert

. erinnert man sich der hundert edeln Geschlechter der Opuntier,
worüber unten zu S. H. Z. 14 ein Mehreres.

Ganz unverständlich ist mir die Paraphrase von Oikonomides:
].'1" (. 1 1'1 ß '''I \, ')/. ') \ ,..,.... Cf
lMIJI, !iKUV1:Uf;, '1Jv oVAwvnu, itli.a 1:(wxxovnt sWJ uno "tOV VVl' o(Jxov,

Navnaxoov 8xamv ([vopar; XUb lJnovvoov rol10vrovr; Endysw aJlhr;
2" " , >' <t 3" 0 ~ >' .i' ' c..J.~WI./Ii'1AOtr; "tov uvnJV O(JXOV, 7J ft7JV Ut(JcUtV 1:014 enOtx0tr; vC!JfJ6tV ono b"l!C!JV
llv ßo'V;twrmt &noaravrar; Str; 'l:OVr; ht(Jovr; rovvr;fivlhw re'Mi1!.

Während im vorigen Satze nnndas l1vo(Jxol' nUr auf die. Epö­
ken bezogen war, sind hier bei der Eideserneuerung nicht die
Epöken, sondern die Naupaktier, d. h. doch wohl die Gesammt­
bürgerschaft genannt und es scheint danach die Verpflichtung von
den Epöken auf die ganze Bürgerschaft übertragen zu sein. Man
wird doch daraus nichtschliessen dürfen, dass die Epöken der
hypoknemidischen Lokrer in Naupaktos eine Art hewmhender Ari­
stokratie bildeten, wie das im sicilischen Messana der Fall gewe­
sen zu sein scheint, als dort eine Zeitlang Epöken der epizephyri­
sehen Lokrer die Macht in den Händen hatten. Thucyd: V, 5.
Denn sonst finden wir nichts das darauf deutet. Vielmehr muss
die ganze naupaktische Gemeinde sich eidlich verpflichten, weil
den Epöken in Naupaktos Rechte garantirt werden.

Z. 14. B. <O<;<;l'tr; xa }"mo7:6Ac'y Er Navnaxrw 7:(!iv imFolrwv
:) , Ä .... '3" 'J'")' \ J )\.7": t
ano .a.Op(1C!JV fi~/!fij' x ano7:6tl111 m vo/cuf, nuvnaxnOtr;.

o<;r;nr; die Schreibung mit doppeltem a wird conatant fest­
gehalten.

'A.tnou'A.stJ' gebildet wie Atnomxrei:v, lmo(J(;(laTfilv und andere
derartige Wörter, in F~ntrichtung der Steuern zurückbleiben,
sie versäumen, kommt SOllst nicht vor, walU'llCheinlich zufällig.
Man sollte glauben, dass der Ausdruck in der attisohen Symmachie,
analog dem qyQ(!OV ;moTfiliy; üblich gewesen. An Ullserer Stelle ist
das Wort durch die Verbindung mit ~r NavnaKUrJ prägnant ge­
braucht: sich aus Naupaktos entfernen ohne seine Steuern bezahlt
zu haben.

&n 0 A 6P(1 Wv von den Lokrern getrennt, ausgeschlossen.
Unter den Lokrern sind hier, nachher Z. 17 nm' die hypokne­
midischen zu verstehen. Der Epök'e, der seine Verpflichtungen in
Naupll.ktos nicht erfüllt bat, soll in seiner alten Heimat nicht auf­
genommen werden. Ueber fit flu' i: in amJ7:6lIJrJ vgl. Abrene de Dial.
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DOT. S. 184. Aehnlich (])J..etaO'tQt für (])}..u},rytOt auf dem plat.äischen
Weihgeschenk, auf ~iner athenischen Inschrift aus Olymp. 89, 4.
Archaeol. Eph. n. 3555 Z. 15 und sonst.

Der ganze Satz bestimmt also: Wer von den Epöken Nau-..
paktos verlässt, obne seine dortigen Stenem bezablt zu haben, soll
von den Lokrem ausgeschlossen bis er den Naupaktiern, was
er gesetzlich schuldil1 ist, abgetragen hat.

Z 16 r A~ " 1 ,,> I 7{ 7 I ~
• . .. t l'U !L11 rellO\: ~v 7Xf: HJ7:tq. n fiXli7ta/lOV TülV

> , "'f > "T I ,/ ~ ~ <v: ~I' 7 I6:n:tFOlllWV 11 611 .LYav7tuK1:lf, Aopqwv .ülV :J. :n:oXVltptutWlI 1:011 fi7tUl'X,Ufrov
MJ /1 ...... (f , ~ :) \ " 1 )f 'I> \ T ')\ "'" '"Kqa7:liW, ,,;.t.0rqwv o:n:w x 11> (wrov tQ/Fm, at l' aV'fJfl lJ 'fj :n:a6l;, i(!tWV

!t'ljlJWV' a~ de /l~, ro~ Nav:n:anrloa; l!Oploa; lJJ7jarat.

Hier wird bestimmt, wie es mit der Hinterlassenschaft eines
Epöken werden soll, der gestorben ohne in Naupaktos
Erben zurückztllassen. Die Lesuug bietet einige Schwierigkeiten,
die zuerst betrachtet werden müssen.

Z. 11 steht vor Nav:n:dlrnfl ElEN. Der Herausgeber hat ge­
glaubt, es sei ein M ausgefallen und hat ei[/!JEV geschrieben, das
er in der Bedeutung von lsetpell fasst. In der Erklärung S. 123 hat
er das aber aufgegeben und II Ev gelesen, indem er meint, es sei
ans VerBehen das in der vorigen Zeile hinter lar:llf stehende und
zu a~ )Ca gehörige J noch einmal geBetzt worden. ei/lell kann auf
keinen Fall riohtig da ElJ nothwendig ist, wie Z. 20. 23 und
S. H. Z. 8 Eil 'O:n:oevn. Onrtius hat darum el[W3v] b aufgenom­
men. Allein auch das kann ich nicht für richtig halten. Abge­
sehen davon, dass statt des sonst immer und zwar nicht
weniger als fünfmal gebrauchten 19liWJII auffallend wäre, ist ein
solches Verbum hier ganz wie deriu auch S. H. Z.6
zweimal lI(!aretv ohne ein solches steht. Dann aber wUrde dadurch
in höchst unpassender Weise EV Navn&Krlf vom vorhergehenden
getrennt, zu dem es. gehört. Denn der Sinn ist: wenn kein erb­
berechtigtes Familienglied in Naupaktos vorhanden ist. naher
halte ich die spätel'e Lesung von Oikonomides für richtig. Will
man schreiben was grammatisch richtig ist, so muss man allerdings
EI ganz streichen. Aber auf der Tafel bedeutet es i7.

LloPflwV .Wv <Y1UJKvafltolülV von rov lm},PXUJ7:0v abhängig hat
Curtius mit Recht der VOll Oikollomides aufgenommeneu Lesung
Llorf!0v 1:0V <Yno)C}laftlOLOV vorgezogen. Uebrigens hat auch dieser
den Genetiv Plnralis S. 124 als gleich möglich bezeichnet.

lx/;:n:a/LO!; hat Oikouomidas richt.ig als 1JO/ltftO!; Enl)CA?Jfl0!;, erb­
berechtigt erklärt mit besonderer Hinweisung auf snma/lur:lr.nd­

!tüll0!; bei Hesych. Er hätte noch ~(Jnondtlwv a.us Pollux X, 20
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anführen kö~nen, womit dorisch der Hausherr bezeichnet wurde
und dasgenau unserem ElI T~ tlJrlq. "SilO!,; SXSn(f.ftOV entspricht.
Streng genommen ist "SVOI,; lixSmf.fWV die das Vermögen besit2iOnde
Nachkommenschaft oder Verwandtschaft, mit Rücksicht auf den
Gestorbenen also die Erbbereohtigten. A0f,ll!wv onw n' J d. 'i.
onMtliv Aopl!(oV lill 11' aus welchem Theile von Lokris er sein möge.

Zu XPTJoHf.tmuSS man sich ein allgemeines Subject ergän­
zen; man BOU die Naupaktischen Gesetze anwenden, es sollen die
Naupaktischen Gesetze in Anwendung kommen.

Der ganze Satz heisst also; Wenn in einem Hause keine erb­
berechtigte Verwandtschaft (Nachkommenschaft) aus den Epölten
in Naupaktos vorhanden ist, Boll der nächste Verwandte aus den
hypoknemidischen Lokrern, von wo aus Lokris er sein mag; es in
Besitz nehmen, indem er selbst hingeht, innerhalb dreier Monate,
mag er ein Mann oder ein Knabe· sein. Wo nicht (d. h. wo das
in drei Monaten nicht geschieht) sollen die Naupaktischen Gesetze
in Anwendung kommen.

Z. 20. d.'E Nttvn&wcw &lIxwl!sovrtt ~II ./lof'fl0V!; witl,; <Yno­

xpafwJ101JI,; sv Navnannp xaQvgat sv r&yoQtf' x~v A0f,lQ0il,; roi(l,;]
cYnOXV(i.flto1ot(; 6V Tij nah (3 x' 1/ xtt(!fi~ttt lv w.yol!~'

Bei iOt~ Z. 21 ist aus .Versehen das I,; auf der Tafel wegge-
\

IMsoo. •
Anstatt Jj )/~ rl steht im Text bei Oikonomides irrig ?in' 1,

was er aber selber S. 124 berichtigt hat.
In &~f!J(JI!OVCtt hat das Präsens die Bedeutung C zurÜckwan­

dern wollen'.
Wer aus Nau,paktos nach dem Lande der hypoknemidischell

Lober zurückwandern will, 8011 es in Nallpakt.o8 auf dem Markte
verkündigen lassen, und im Lande der hypoknemidischen Lober
soll er es in der Stadt, aus der er ist, auf dem Markt verkündi­
gen lassen.

Die Bestimmung hat den Zweck, dass gegen den Rückwan­
(leret in Naupaktos etwaige AnsprÜche und FOl'derungen köIlnen
geltend gemacht, in seiner lokrischen Vaterstadt Einwendungen
können angebracht werden.

Z. 22. E. IIEQpo:faetaV nai 1If1.\(1(/'X~wll EnEI xa Nttvnaxn[6!,;

J ' ~ \ \ \ I ") 1\T 7 -.l" 7\T fit!,; YEWJTat, av.o~ nat m X!!'lJlttt1:tt 1:1111 LvttVn:ttltt\u .0t(; liV LHtVnttxt\u
xeijlJ7:ttt, Tel 0' iJp Aopqoil,; tut!,; cYnoXII(i.fHolou; Xl!~,.tttm TOt!,; <Ynoltvtt­

"ttotot~ 1JQftlOt!,; Xl!fJQ7:al, 8nw~ a nolt!,; FEXa(17:WV VOftl{8t AOP!!WI' nov
<Ynoxvttp.uJlwv. (f.~ LU; 1Jno nl)V 1I0ftlW11 r:WV IntFolpwlI avxw!!SSt IIs(!f'o­

:ftt(!tfiV Xtti Muaaxl!wv, lOl'(; «.inwII VOftWti,; Xl!ijorttt xttrcl nQA.tv Flixaarom;;.
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Dieser Paragraph ist wohl der dunkelste des ganzen Statutes
itnd volle Sicherheit in der Erklärung wird kaum :?Jll erreiohen
sem. Betrachten· wir :?Juel'st wie Oikonomides ihn gefasst hat. Er
sohreibt Z. 22 und Z. 27. 28 lIel! 9of}a~lav xa(, MV(JaXeov, und
weder Curtius noch BUl'sian haben dagegen Einspraohe gethan.
Kotharia und Mysacheon hält er für sonst unbekannte Städte der
hypokuemidischen Lokrer und paraphrasirt Z. 22 bwwa1' 7J1: 7:(;) 11

nfil}/; Kofhtl}Ütv X(tl. MvuaXEov E~ NIJ.lJna1l1:01' 11lotx~f1n, Z. 28
~1' (M n1'Eg -rC{)1' Eg NavTlwn;o1' E1lot"7'J(Javtw1' •• , aJihg dg Ko{h~{(lall

aTlOXWfl~I1WUt xal. lI!v(JaXI1(})f. Schon diese ganz verschiedene Erklä­
rnng des ntl( d. i. TCfi(!t an den beiden Stellen müsste auffallen.
Aber weder die eine noch die andere ist riohtig oder auch nur
möglich. An der erstEm Stelle müsste· es heissen: lWV 11' 9ofta/(lrr:
xal Mva(tXSrf oder lWlI 1" (Jo:Tal}lag Xa(, MVftaxsov, an der zweiten
fv (d. 1. 8~) 9ofta/(lav xal. MV(JaXEoll. An el'sterer Stelle wäre
namentlich der Artikel, selbst wenn nie! erträglich wäre, schlechter­
dings unentbehrlich. Es muss also eine andere Erklärung gesucht
werden und zwar eine wo nEP an beiden Stellen gleich bedeu­
tend ist.

Da weiss ich kein anderes Mittel, als lIEI} mit den folgenden
Buchstaben zu verbinden und lIef!poftaf!tall als Genetiv Pluralis zu
fassen und Mvaaxtwv zu lesen: Der Genetiv hängt dann an dCl'
zweiten Stelle von -dg naoha~ ab, an der ersten, wenn man mit
Oikonomides Navnawetg nur in Navrcann[o]g verbessert, von einem
zu ergänzenden ..k. Allein dies fehlt meines Erachtens nur durch
ein Vel'sehen des Schreibe1'8, der NaVnanI:l" anstatt Navnann[0"
n]~ schrieb, bei welcher Annahme der fl'ehler sich leicht erklärt.
Allerdings könnte lDall an erster Stelle auch den Accusativus Singu­
lads lIe(!poftaplav xal MVaO,XBoJ, setzen, wo dann Navnc),m[o]t; ohne

genügte, und für diese Lesung kann ./loppoll tOll <Ynonvattloto1'
hlEl xa Navndxnog rtVTJmt in der ersten Zeile als vollständig ana­
log angeführt wel'den. Dagegen .soheint aber avrot; naoh rElI7J-rru
zu sprechen. Der Nominativ ist zwar in jedem Fall ein Fehler,
man mag lIE(!?ofta/(lav. xal. MVfiaXEov oder flsl(pofta/(üi.v xal. Mv­
f1aXEWV lesen; immer erfordert die grammatische Construction
av.01l 1, aber bei unmittelbar vorhergehendem Accusativ erklärt er
sich schwerer als beim Genetiv. Ueberdies kennen wir die Nomi-

1 Cnrtius hat offenbar nach ctlrcor; interpuugirt. Aber
was soU dann aUTO. bedeuten lmd wie erklärt er xal? Fände sich in
der Inschrift die Acousativform w. statt OU'. 80 könnte man an aimß.
denken. Aber wir haben überall nur die Endung OU.,
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nativform ,:qicht und wie wir nachher sehen werden, scheint er eher
lJ!::vflaXlJvr; als Mwaxsor; gelautet zu hahen. Obgleich also ganz
sicherer Entscheid nicht zu gehen und die eine wie die andere
Lesung möglich und für den Sinn gleich ist, 7iehe ich den Genetiv
wie in der zweiten Stelle vor.

Aber auch so bleiben immer noch formelle und sachliche
Schwierigkeiten genug. Was sind die IIlif!"lOtfaf!lcu und MVC1axsu;
(oder MV(J(.txsot)? Sollen darunter Bewohner zweier lobischen
Ortschaften verstanden werden, so erscheint zunächst der Name
lIep'/otfaplcu sehr ungewöhnlich. Es wird schwer sein analoge
griechische Ethnika zu finden. Die 'Ayplut bei Steph. Byz. sind
ein halb griechisches, die Kalarlat oder KaAavnat hei Herod. III,
58. 111, 97 einungriechisches Volk. Aber die Namensform auch
l;iugegeben, was soll die besondere Erwähnung von Perkothariern
und Mysacheern? Vorher war allgemein von Epöken der hypo-

.knemidischen Lokrer die Rede und zwar aus verschiedenen Ort- .
schaften, wie aus den Ausdrüchen Z. 9 8nw .F$xao'ror; ?]V, Z. 21 sv
.iF nOAt r:; /c' il deutlich hervorgeht. W&rum nun noch eine beson-.
dera Bestimmung für die Bewohner zweier jedesfalls ganz obscurer
Orte? Sodann scheinen die Worte S. H. Z. 1 8nwr; IX nOAtr; .FliXa­
mwp POP.lt;lit (denn sb und nicht wie Oik. schreibt ~'()ttl?:?l ist zu
lesen) .und Z. 28 "ara noi-tv r.Flixao'rOVe; darauf zn weisen, dass uie
hier genannten Leute, die Perkothariel' und Mys3cheer nicht 'hlnsB
in zwei Städten lebten. '

Ich bin daher 'auf den Gedanken gekommen, es kÖ1mten da­
runter gewisse Classen des lokrischen Volkes verstanden sein, viel­
leicht zwei grosse Geschlechter, die in versohiedenen Orbschaften
des Landes ihre11 Wohnsitz hatten. Dass sie begütert waren, er­
gibt sich· daraus, dass bei ihnen, und nur bei ihnen, neben dem
Besitz in Naupaktos auch del' im hypoknemidischen Lobis el'wähnt
ist, Zu meinem Vergnügen stimmte mein verehrter Herr College,
Prof Nietzsche, dem ich die Vermuthung mit.theilte, derselben nicht
nur bei, sondern gab mir noch weitere Anllaltspunkte, indem er
darauf aufmerksam maohte, dass IIsC!po:ta(!lcu wohl gleioh IIs(!xa­
tfaC!{ut und von /CutfaQQe; abzuleiten sei, da im dm'isohen Dialekte
xo:taQoe; für Ka:ta(!OC; gesagt wurde. (Tab. Heraol. 1. 55 und 1. .81
avxo:taplovn für (waxa:talpoV(J/.•) 1 In lIef! sei die Präposition nspl

tUebel' Q statt a vergl. man ausser Ahrens da dial. Dor, p. 120,
.dermit Unrecht "f!oqJwv in der Melischen Inschrift C. 1. G. No. 3 an­
zweifelte, K. Keil im 'Philolog. Supplementband 1I. p. 565. Auch Üik.
leitet sein KO{Ju,(!(u, von XO{ki(!(O, lCU,:ieXl!lO' ab,
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zu erkennen, wie «ie zahlreichen Composita 7CS(}bxa{}-al(Jw, 7CS(!t1(a- \

{}-(l.(Jvft<;, 7Cli(!bxa3"a(!fW, 7CS(!bX(I.{}-a(!ll;w, 7Csf!lna{}-a(!p.o<; u. s. w. ergeben.
MVIJaXEfuv scheine gleich MV(J(l.xl1wJ/, wie die Dorier nach Etym.
Orion 5, 1 (vgl. auch Etym. Gud: 91, 56). aT(!SXE<; für ltT(!liXE(;

sagten: <Blutscbllidbeilend', wie der Schwefel bei Homer Od. XXII,
481 als Reinigungsmittel und ?lxo<; xaxwJ/ bezeichnet werde. Wir
.hätten also in den IIE(!pofJa(!lrJ.b und MVlJanst<; zwei Priesterge­
selliechter, die <Heiniger' und die <Blutschuldheiler' zu erkennen,
etwa wie die arkadischen Sühnpriester bei Pausan. III, 17. 8.

Ich bemerke, dass 7CS(! auch in dem verstärkenden Sinne
könnte gefasst werden, den es besonders in Eigennamen so häufig
hat. Ich erinnere beispielsweise nur an 11 IIE(}xaJ...o<;. Die Endung
Ux.c; ist in l'~igennamen, die von Adjectiven auf 0<; abgeleitet sind,
ganz gewöhnlich; so 'Ara{}-iw; von aya{}-o<;, KJ...libJ/ta<; von x4wo<;,

'Ayvla(; von ayvo<; u. a. WoIlte man aber einwenden, Priesterge­
schlechter müssten eine patronymische Namensform haben, so er­
innere ich dagegen an Kaofls'i'o<;, TsrpV(!aWb, Kr(!vxc<;, von denen
besonders der letztere Name eine Analogie mit unsern bietet, sofern
er das Amt, den Beruf bezeichnet. Ferner ist zu vergleichen
Bov1;vrla: rEvoe; Tb 'A{}-~V1'jIJbJ/ I.s(!wa")v1'jJl btJ/a 8XOV Etym. M. p. 206,
47 und Bekker Auecd. 221, 8.

Der erste Satz des Paragraphen besagt also, dass Angehörige
dieser Geschlechter, wenn sie nach Naupaktos ziehen, sammt ihrem
daselbst befindlichen Vermögen den naupaktischen Gesetzen unter­
worfen sein sollen. Denn zu roll; EV Nav7Cflwrw muss man sich
'/lOft/Ob<; aus dem folgenden ergänzen. Das Vermög~n derselben aber,
das im Lande der hypoknemidischen Lokrer zurückbleibt, soll auch
ferner den hypoknemidischen Gesetzen unterworfen sein, wie sie in
jeder Stadt gültig sind. Wir sehen ans dieser Bestimmung, dass
selbst in den einzelnen Städten des kleinen östlichen Lokris ver­
schiedene Gesetze (J/OfWb, l!OP./CI) bestanden und es wird dies durch
S.. H. Z. 5 bestätigt.

Der zweite Satz des Paragraphen schreibt vor, dass, wenn
einer der Perkotharier nnd Mysacheer aus Naupaktos wieder heim­
kehrt, er dann wieder den heimischen Gesetzen unterworfen sein
soll! Die Construction ist: aZ btl; IIsf?po3·a(!baJ/ nab JltlvlJaXEwv &J/­
XCU(!8Sb vno rWJ/ J/Oftlwv rwv E7CbFOlpWl', X(J~m;ab .Fsxa(frov~ xara 7COUJ/

TOtl; alm;;l' l!Oftlot(;. Oikonomides hat erklärt: ~J/ Ö8 TlVS(; n;;J/ Eil<;

NaV7Caxwv snolx1'jmlJ/7:[uv xat #01'j rot'{; Nav71unnwv X(?wfdJ/wv l'Oftl­

fLOtt; ai):tll; E~ Ko:J"a(!lav V.7CoXfU(!~aWm xab JltIvauXliov E~E(frr.u nara

7COJ...bV ~naIJrov<; tOt<; J/oftlflOb{; Xf!~1J9·ab TOi{; [;llVrwv. Dabei ist aber,
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abgesehen von dem schon widerlegten SLe; Ko:ta(!lav Kat lIivauXIi01',
der Genetiv WJv bUFOlrwv irrig von ne; abhängig gemacht, wodurch
TWV vOftlwv ganz unbestim~t bleibt. Vielmehr sind m v6flta ni/li

E7TtFolpwv dasselbe, was vorher Ta EV NavnUKntJ (v6ftta). Ferner
kann vno TWV vOftlwv nicht heissen: ~O'7 WIe; NavnaK'tutJv XQWflliVOt
vOftlote;. Sollte das ausgedrückt sein, so hätte gesagt sein müssen:
{mo wie; (Navn:aKdwv) VOfllotl,;wJI. vnl mit dem Genetiv 1!oftlwv
kann hier nur die Bewegung unter etwas weg bedeuten und ist
eng mit &1'X,We/et zu. verbinden, so dass der Sinn ist: wenn einer
sich aus dem Bereich der Gesetze der Epöken wieder zurückbegibt
d. h. aus Naupaktos wieder heimkehrt. Bursian hat nach l!Oftlt):t
interpungiren wollen nnd Aopf!wl! nVI' cYnOi,vafltolwv zum folgenden
Satz gezogen, offenbar weil er die Verbindung von '[le; mit Ent­
FO/pooV als falsch erkannte und doch einen Genetiv dazu haben
wollte. Bei meiner Erklärung ist der aber in IIsf!po:taetixv Kat
MVC1axioov da.•

m alJ1:wv 1I6ftta sind wohl ihre in den einzelnen Städten
geltenden Gesetze, d. h. eben die hypoknemidischen, wie sie vor­
her Messen. Denn kaum wird man. das avnvv auf IIsexo:ta(!tuv
und Mvaaxtlwv in dem Sinne beziehen dürfen, dass damit gewisse
Sonderrechte, Privilegien dieser Geschlechter verstanden wären.

Nach meiner Auffassung lautet also der ganze Paragraph:
Wenn einer der Perkothal'ier und Mysacheer Naupaktier geworden
ist, soll er selbst und sein Vermögen in Naupaktos den naupakti­
sehen Gesetzen unterworfeu sein, das Vermögen aber im hypolme­
midisehen Lokris soll den hypoknemidischen Gesetzen unteI'worfeu
sein, wie sie in eines jeden Stadt der hypoknemidischell Loher
gelten. Wenn aber einer der Perkotharier und Mysacheer aus dem
Bereich der Gesetze der Ansiedler zurnckkelut, sollen jegliche
ihren Gesetzen je nach der Stadt (d. h. den Gesetzen je ihrer
Stadt) unterworfen sein.

Auch so bleibt schwel' zu erklären, warum nur hier eine
Verfügung über das zurückbleibende Vermögen getroffen ist und
UUI" hier bestimmt ist, dass der aus Naupaktos heimkehI'ende wie­
der den heimischen Geset.zen· unterworfen ist. Besagt letzteres
etwa, dass diese Geschlechter nicht von den oben angegebenen Be­
dingungen der Rückkehr, dem Zurücklassen eines Sohnes oder'
Bruders im Hause zu Naupaktos und dem Entrichten aller Abga­
ben sollten gebunden sein, sondern eine privilegirte Stellung ge­
niessen sollten?

S: 11. Z. 4. F. AZ K MSAcpsot 8WVil.7:WV Navnax7:o}! FOt-
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XEOVWt; önwt;xut A0'lflwV 'twv <Ynox1'afuolw1' F8Kaafn)J! vo{.tot; fad, af
x' ano:hÜIfl, lidv Xfl1]fuJ,nlJv xf!u;rlit/I 7:0V brlFQtf,JOV, ro xun'l0{.tli1'01'
'lCfla7:6'tv.

In Zeile 5 ist hier eine Lüoke mit undeutliohen Sohriftresten
von der Grösse eines Buohstabens nach vn die jedoch auf den

. I
Zusammenhang keinen Einfluss hat. Oikonomides glaubt darin und
in einigen ähnlichen Erscheinungen Spuren einer anderen älteren
Inschrift zu erkennen, die früher auf der Platte gestanden und
allsgehämmert worden sei, um diese für die jetzige wieder zu
glätten. Nach dem vorliegenden Facsimile könnte man glauben,
es sei aus Versehen das 0 zweimal gesetzt und da.nn·das erste
wieder ausgekratzt worden. Um aber darüber zu urtheilen, muss
man das Original vor Augen haben.

loh habEl den ganzen Paragraphen mit Ourtius als ein e n
Satz genommen, wie die Worte es erfordern. Oikonomides bat
nach SUlt einen Punkt gesetzt und die so gewonnenen zwei Sätze
paraphrasirt: Nx.v &.OliAqJOt rZat wii sv Navn&Ktlf.> snOtXOV1'fOt;, 19s11rw
snt rov xÄwov etvwv lival, 8nwt; Kut na(!ft. AOKf!oU; 'Ynox1'apt­
oto~ QI; VQ{.tOt xliÄlivoVat]! 01; xa7:ft. nOÄlitt; xa8"liorwTlit;. Eu,v 1:olvvv

1:1JAliv'fipr;, rov &&.iApOV, Ot; 1),1' wrx&1J'!l S1lfmewv 61' NaV1CtJ,KT!f>, 19,EO'tw
Toff "A.~{lOV ÄaXliLV wii tiuoys/lofufllOV, AaXli'l:v OE wii lntßdMovror; et1)'l:(ji
"tEflOVt;. Sehr deutlioh ist das ebennicbt und auoh die italienische
Uebersetzung ist nicht klarer. Wenn ioh ihn aber recht verstehe,
so meint er, der erste Satz bestimme, dltss Brüder eines r~pökeI\,

die imhypoknemidisohen Lobis zurückgeblieben, bei dessen Tod
Erbrecht auf seinen Naohlass haben, der zweite, dass der als Epöke
in Naupaktos wohnende Bruder eines verstorbenen Epöken auoh
Erbreoht babe. Das wäre jedesfalls sehr sonderbar ausgedrückt,
da in dem ganzen Satze eine Untersoheidung von Brüdern im
poknemidischen Lokris und in Naupaktos nirgends angedeutet ist,
auch das a~ x' tinafh},1IrJ doch ebenso sehr im ersten wie im zwei­
ten Fall die nothwendige Voraussetzung des Erbens ist. Ueberdies
müsste die erste Bestimmung um so mehr auffallen, als scbon S. I.
Z. 16 sehr klar ausgesprochen ist, wie es zu halten ist, wenn ein.
Epöke in Naupaktos stirbt, ohne daselbst Erben zu hinterlassen.
Die ganze Erklärung ist eben falsch, weil sie nach sad einen er-

. sten Satz abschliessen will, während doch nur ein bypothetischer
Vordersatz, an den der Relativsatz lJnwt; - larl sich ansohlieast,
da ist, ein Naohsatz aber fehlt. Dieser folgt erst in den Worten
x(!aTlii:v 7:0V 61llFOtl)Oli und af x' &.no8·avr; ist ein zweiter hypotheti­
flcher Satz, der dem ersten uf K' &.OliÄtplio& EWVlt untergeordne.t ist.
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Man muss also constniiren: «~ K' &&ArpliO;' Ewvn nOI! Nu{rTCflxr;Qv
.FOtKSQVtOr;, a~ K' &no:favfb TOV Ent.FOtpoV K(tun;i}! 1:((jv X(t1'flux.nov, önwr;
xcd .I10pf!wv .wv <YnoxvafwJtwv .Fsxaarwv vOfloe; lad, TO xanpolcs/!OV
'Xf!(J;rsiv. Es fragt sich nur, was Subject zu a'l K' ano:favfl ist.
Wenn ich nicht irre, MSAffJste; oder noch richtiger rwv MSAffJSWI'
ne;. Es ist das freilich hart, aber nicht härter als anderes in die­
ser Urkunde, deren Sprache durchweg sehr unausgebildet und un­
gelenk erscheint. Danach hiess es: Wenn einer der in Naupaktos
wohnt, Brüder hat, soll, wenn einer der Brüder stirbt, der Epöke
in Naupaktos, wie es bei jeglichen der hypoknemidisohen Lokrer
Gesetz ist, auf das Vermögen Anspruoh haben, nämlioh auf den
ihm zukommenden Thei!.

Vom Wohnort der Brüder ist zwar nichts gesagt, aber aus
den Worten önwe; Kai AOPflcOV .wv <YnoxllafluJtwl! .FSK&anr)V 1I0fwe;

lcrd geht klar hervor, dass im hypoknemidischen Lokris wohnende
gemeint sind. Aehnlich ist auch nachher beim Vater S. H. Z. 10
der Wohnort nicht ausdrüoklich erwähnt. Auffallend ist nun auf
den ersten Bliok allerdings, dass das Erbrecht des Epöken an den
Naohlass der zurüokgebliebenen Brüder ausgesprochen ist,ohlle
dass der Fall vorbehalten ist, wo ein solcher Bruder Descendentell
hinterlässt. Es ist dies aber implicite in den Worten ömue; - lart
mit enthalten; nur wo die lokrischen Gesetze dem Bruder Erbreoht
zugestehen, soll der Bruder in Naupaktos erben, wo directe Descen­
denten da sind, war das eben der Fall nicht. W KunpOfl8VOll Kf!a,­
n:lv beschränkt das vorangehende allgemeine K(tan:ill. 0 h Na'v­
naxrov .FOtK8WV .ist der snt.FOtpOr; im Gegensatz zu don nioht in
Naupaktos wohnenden Brüdern, die Construction mit Hinsicht auf
das Einwandern dieselbe wie S. I. Z. 11. S. 11. Z. 7 ot El1:l.FOtpOt
8v Naimax7:ol'.

Uebrigens soll nicht verschwiegen werden) dass Z. 6 anstatt
wv snt.Fot.pov auch könnt.e gelesen werden .eill! Errt.FOtpWl!, von X((J/
fuhwv abhängig, wo man dann zu &no3'avn als Subject 0 sv Nav­
naxrov .FOIX8CtJl' nehmen müsste, zu K(ta.eil' aber die aosAffJsol, was
dann den mit Oikonomides Erklärung ziemlich übereulsti:.;nmenden
Sinn ergäbe: Wenn Brüder eines in Naupaktos wohnenden da sind,
sollen diese, wie es bei jeglichen der hypoknemidiscllen Lokrer
Gesetz ist, falls jener stirllt, auf das Vermögel1 der Epöken An­
spruch haben, nämlich auf den ihnen zukommenden TheilAnspruch
haben. - Dagegen ist aber ausser dem oben gesagten) dass der
Fall wo ein Epöke stirbt, S. 1. Z. 16 r behandelt ist, weiter ei11­
znwenden, dass der Pluralis .wv Entpolpwv anstatt TaV lntffJotpov
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ganz unerträglich wäre und dass man all'!' Subject zu x(!a1J!tJ' illV<;
MEArpEoVr; oder ein sie vel'tretendes Pronomen tOVWvr; oder atlWvr;
erwartete. So bleibt denn tOl} lm;{,FotpOII und damit. die erste El'­
klärung &llein richtig,

S. n. Z. 7. Z. ToiJr; 61UFOlpov; b, NuvnaKwl' TaV ölxav 11.((6­

OLPOV ~im;aL norou; Otxacl1:ijqar;, ~im;(.tt l(a~ ö6iWV ~v 'Onoc/!1;t l(u.a

.1':(.]0; u/txmp,U(!o/l. Aop(!cl!/l WV 'YnoKvap,Lö!m1l nqoetcautv xa:mmii.­
(JaL, lIQV Aopf:!wv 1:rlrnuolpr,tI l(al TWII rp Aop((rti, oful'&; xa
'[]'" '!r Jnt F mr; (iVUpOL (iLWltU •

Z. 8 hat Oikonomides unstreitig mit Recht FEO; in F(TJO;
geändel't, indem der Graveur das T ausgelassen hatte,

Ob Uesorat 1;Ala8'at zu u1{Jet:/I gehörig ist, wie OikoDomides
nachzuweisen sucht, oder ob es gleioh &(Ji(J:h~t von aZ(Jop,aL abzu­
leiten ist, wage ich nioht zu entscheiden. Dem Sinne nach ist
~811.at x@ OOltE/l jedesfalls dem .. gewöhnlichen lufJ&lI xa~ OOVVat
gleich,

Die Lesung des zweiten Satzes kann erst nach Erwägung des
Inhalts festgestellt werden.

Der Paragraph bestimmt, wie es gehalten werden soll bei
Processen zwischen lokrischel1 Epöken in Naupaktos' und hypokne­
midisehen Lobern. Denu.dass es sich um solche Processe handelt,
scheint mh' aus dem zweiten Satze bestimmt hervorzugehen, wo
vom Aufstellen eines Prostates für den Epöken und für den Lokrer
gehandelt wird. Für solche ProcBsse sollte das Forum in Opus
sein. OikOIlOlllides nimmt, wenn ich ihn richtig verstehe, an, alle
Processe der Epöken hätten llach Opus gebracht werden müssen
und führt als Analogie Herod. V, 83 an, der dass in alter
Zeit die Aegineten für alle ihre Processe in Epidanros hä.tten Recht
suchen müssen: roii1:oJl 0' 6ft tOl' J./.!OIIOI' xa~ rov nf.!o wvrov AtytlJij­
Tat 'En:ufav{!lwJI i/XOVOI) m 1J! ItA.la xal, olxar; &(tfJalllollU3r; lr; 'Enl­
oavf:!oll ErflOooftJlxal ~Aap,f/al'ol' naq' &AÄ~M<iJ! oi AlyuoijraL. Dann
wäl'e aber die folgende Bestimmung übel' den Prostatef:l unver­
ständlich. Uebl'igens ist auch das Verhältniss der Aegineten zu
Epidauros ein anderes, als das der Epöken in Naupaktos zu Opus.
Die Aegineten bildeten bis zu ihrer Losreissung einen integrirenden
Theil des epidaurischen Staats; die hypoknemidischen Epöken in
Naupaktos aber machten mit anderen Bewohnern der Stadt ein
Gemeinwesen aus, nur mit dem Vorbehalte gewisser Rechte und
Pflichten in der alten Heimat,

In solepen Processen also sollen sie in Opus Reoht suchen
und geben, aber mit der Begünstigung der ilf.!o&xla. Unter olxu
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n(l6&po~ ist nämlich ein Process zu verstehen, der den Vorrang
VOr anderen hat, vor anderen zurBehandlung kommt. Den gleichen
Ausdruck finden wir in zwei Pr()xeniedecreten aus Paros, auf die
schon Curtius weist, bei Ross Inscript. GI'. ined. H. S. 41. n. 147
Z. 14 und S. 42. ll. 148 Z. 13 (= O. I. GI'. n. 2374. c und cl
in den Addendis S. 1073 oder Rangabe Ant. Hell. 11. n. 760. 761)
und in einem eben solchen von Odessos O. I. GI'. n. 2056 Z. 16.
Häufiger ist sonst dafür l{Qooucl.a, das besonders in delphischen
Proxeniedecretell üblich ist. Vgl. E. Ourtius Anecd. Delph. S. 77.
n. 42 ff. Wescher et Foucart Inscriptions de Delphes n.. 9 ff. Meier
de proxenia S. 18.

n(l6&xo~ olx1'J kommt freilich auch in einer anderen Bedeu­
tung vor, nämlich von einem Process, der nicht von einem Gericht,
sondern von einem compromissorischen Schiedsrichter geführt wurde.
Vgl. Suidas n(lo&xov. Photiulil p. 451, 13. Meineke Fragm. Oom.
GI'. H. p. 1056 und V. p. OXXXV. Und so erklärt den Ausdruck
in einem Vertrag zwisch.en Priansos und Hierapytna Böckh O. I.
GI'. n. 2556 Z. 64. In unserer Urkunde wird aber eine solche
Auffassung. bestimmt ·abgewiesen dtl.rch die Worte nowiJ<; OtxwJrijQa<;.

xant .F'I!(.JO~ alJ1:upu(lOv ist wohl so zu erklären, dass jähr­
lieb eine bestimmte Zeit für diese Processe in Opus sollte bestimmt
,sein und dass dann die Klagen am gleichen Tage, wo sie vorge­
bracht wurden, von den Richtern sollten in Behandlung gezogen
werden. Das war eben die Folge der nf!ootxlix. Dass aus Ver­
sehen das 7: in ,Firo~ ausgelassen ist, halJe ich schon oben bemerkt.

In dem zweiten Satz des Paragraphen fragt sich zunächst,
wie die Endung ON in I\O<jlPON TON ynOKNAMIL).ION
und in TON I\O<jlPON und TON EnlFOI<jlON zu lesen,
ob als Genetiv Pluralis ilI1', oder als Accusativus Singularis 01'.

Oikonomides hat an erster Stelle den Genetiv angenommen, Aop(JwI'
7:W1' cYnoxI'aptOÜtJ1!, an der zweiten den Accusativ 7:0V AopQ&J' und
.01' EnlFotpov, so dass der Genetiv Aop(Jw1' 7:W1' cYnoxl.afttolillV von
n(lo(jl:(tm1' abhinge, einen Prostates aus den hypoknemidischen
Lokrern, dagegen .01' Aop(lov und rOv EnlFOtp01' Subject zu xam.­
rJ7:a(J(tt wäre. Demgemäss p~raphrasirt er: EX 08 Aox(lw1' WI' cYno_

xV1'Jpurku1' ll(lO(fCtX-l:'lJl' Ent 7:fi <Jix17 EAOft8I'OVC; xamm§jaat &U~AOt<;, 7:01'
psv AoxQov 710 Enolx({), 7:0ll 0' EnOtXOV np Aox(J\'J. IIf!0tJ7:a7:1'j~ nimmt
er, wie die italienische Uebersetzung patrono zeigt, in dem beson­
ders aus Athen bekannten Sinne eines gerichtlichen Vertreters,
Schutzherrn. Da nun der Satz mit dem vorhergehenden offenbar
eng zusammenhängt, kann unter.7:0ll Aopf!01' und 7:0ll lnlFOtp01' nur

Rhein. Mns. f. Philo}, N. F. XXVI. I>
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der processirende hypoknemidische Lokrer und Epöke gemeint sein.
Daraus ergäbe sieb, dass je die eine Pal'tei für die entgegenste­
llende den Prostates bezeichnen sollte, und zwar immer aus den
hypoknemidischen Lokrern. Das wäre eine nnerhörte Bestimmung,
durch die für das Interesse der Parteien schlecht gesorgt gewesen
wäre. Eine andere Erklärung lässt sich aber bei den von Oiko­
nomides angenommenen Lesung nicllt finden. Es muss also eine
andere versucht werde'n. Man wird nicht nur AopQwv UdV cYno_
XVCtfttöt(r)l', was sicher scheint, lesen müssen, sondern auch 'rWV
AopQ((jJl und .i(jJl bnFolpWII; So schliessen sich epanaleptisch,' er­
klärend und weiter ausführend, diese Genetive an die vorangehen­
den an. Es entsteht der passende Sinn: für den Epöken soll man
einen Prostates aus den hypoknemidischen Lokrero aufstellen, für
den hypoknemidischen Loher einen aus den Epöken.

Ein e Schwierigkeit bleibt freilich, die .o.ber bei der Lesung
und Auffassung von Oikonomides wenigstens zum Theil auch be­
steht. Denn auch nach seiner Auffassung wird dem hypokn:emidi­
sehen Loher in Opus ein Prostates gesetzt. Dass man in ein~m

Process in Opus dem Epöken aus Naupaktos, der nicht in Opus,
überhaupt nicht im hypoknemidischen Lokris wohnt, diesem Staate
gegenüber vielmehr als Fremder erscheint, einen Prostates aus den
Hypoknemidiern setzte, ist sehr verständlich. Aber dem Lokrer
in Opus einen Prostates und dazu einen ,naupaktischen Epöken?
Wozu gebraucht .der Lokrer in der Heimat einen Prostates und
wie kann ein naupaktischer Epöke der sein? Dass dem hypokne­
midischen Lokrer ein llaupaktischer Epöke als Prostates gegeben
wird, lässt sich nur denken, wenn er einen Process in Naupaktos
hat, und man müsste demnach annehmen, dass die Worte xcd dii~'

E7UFOipwv n.'> Aopf!rp einen solchen voraussetzen, dass also der Ge­
danke wäre, bei einem Proce~s in Opus soll dem Naupaktier ein
Prostates aus den Lokrern gesetzt werden, bei einem Process in
Naupaktos umgekehrt dem Lokrer einer aus den naupaktischen
Epöken.

Damit ist nun aber das vorangehende (rul! öix'al') al}~crrat xal
ISO,UEV ~l' 'OnOEJl7;l.. schwer zu vereinigen. Sonst bezeichnet doch in
dieser Formel laß&:v = ~~a.at die Handlung des Klägers, der
Recht sucht und erhält, öovvat die doo Beklagten, der der Klage
gegenüber Rede steht und sich dem Urtheil unterzieht. Und bei­
des sollen nach den angeführten Worten die Epöken in Opus thun.
Damit lässt sich die Annahme, dass ein Theil der Processe in
NaupaktoB habe geführt werden sollen, kaum in Einklang bringen,
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SO naturlieh es sonst schiene, dass der Epöke in Opus seine mage
anzubringen habe, der hypoknemidische Lokrer dagegen Ü1 N.au­
paktos.

Ich weiss einstweilen diese Schwierigkeit nicht befriedigend
zu lösen, wenn man nicht eine sehr ungenaue Redaction der be­
treffenden Bestimmungen annehmen darf. Denn auch der Gedanke,
ob vielleicht nQo<JWTa~ hier nicht in dem Sinne des gerichtlichen
Vertreters oder Schutzllerrn,' sondern für eine bei dem Gerichte
betheiligte Person, einen Obmann oder etwas der Art zu verstehen
sei, hat mich zu keinem genügenden Ergebniss geführt.

Es bleiben noch die Schlussbuchstaben KAnlATELENTI
MOIEL, welche Oikonomides und Curtius unerklärt lassen, nur
dass sie SJlTtflOt darin finden, Oikonomides überdies am Anfang xd.

Statt sc; am Ende vermuthet er sl,wn, weiss aber mit a71UJ;rsc; oder
7lta7:EC; nichts anzufangen. Ich hatte darin gleich beim ersten Lesen
eine Zusamlilensetzllng mit 81:0<; ve;muthet und freue mich darin
mit Bursian zusammenzutreffen, der iCantETSC; erklärt xa '71ta.se;

xa smzdc;, indem fÜr S in sntEr:8C; l)in a stehe, wie in (X,fl~a u. a.
Anstatt SVTtfWLS<; vermuthet derselbe SVTtftOLS[J'] d. i. SvnfHfsl/, wenn
b'Ttflf},v im neutralen Sinne für h TtfW.Ü; slvat genommen wel'den
dürfe, wo nicht, müsse man schreiben 1JvuftOt [(ilJ8[V] und der Sinn
sei: welche iu diesem Jahre in Aemtern ständen. Dass diese Er­
klärung in der Sache das richtige trifft, bezweifle ich nicht, hin­
gegen habe ich gegen einzelne Punkte Bedenken. Zuerst fällt auf,
dass in smade; für 8 ein a stehen soll, während im Substantiv Eroe;

S. 1. Z. 13 und S. H. Z. 8 das 8 beibehalten ist und zwar beide­
mal mit vorangehendem F. Ueberdies finden wir in den beiden
Lokrischen Inschriften a statt 8 immer nur vor (! in den Wörtern
(pclQ6t1!, F8IJ71a{!lwv, iipO,{!(f.t, afHt{!aU;, aiJ'mflIXf!Ov, 7laT~a, (X,l'ipOraflOtC;.

iC/:F statt. iC8 = lLv ist etwas anderes. Auch sonst ist mir· in EWe;

oder einem davon abgeleiteten Worte a statt E nicht bekannt. Es
drängt sich daher die Vermuthung .auf, dass xantaT8C; aus Versehen
für iCam.F8r8C; geschrieben sei, und einige Unterstüt,zung erhält sie
durch die Gestalt, die das A auf der Tafel hat. Ueberall sonst
nämlich ist der rechte Schenkel dieses Buchstabe~l bis unten breit
und kräftig geführt, an unserer Stelle allein ist der untere Theij,
von dem Winkel an, welchen die Linie bildet, nur schwach einge­
kritzt, als wäre der Grabstichel ausgeglitten. I.Jässt man aber die­
sen Strich weg, so gleicht der Rest genau einem F, zu dem man
dann freilich ein. E ergänzen muss. Es war dies eben wegge­
blieben, nachdem aus Versehen aus Fein A geworden war.
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Dass die Vermutlmng nicht ganz sicher ist, gebe ich freilich
gern zu.

Sodann die Erldärungen resp. Aendernngen von lirn/.l0Ui/I

leiden beide an dem Uebelstallde, dass sie den Optativ geben,
während der Oonjunctiv erfordert wird, wie er auch nach­
her in g~qn~ x' &no'Alnu, in ~{;ll~ xa. oux,cpitEl(nl und oben S. I. Z. 15
in 8{;9U; KU 'Atn()1:s'Atin steht. Sonst wären beide I!lehr annehmbar.
Zur Unterstützung des neutralen braflfiJl dient vollständig' das ent­
sprechende EW,tqXEtJl O. 1. G. n. 2350. Z. 5 ·dlJl crrpaTa.r{W lu;l1iJJI
~JI&.c!Xovt(f", während mit eJluflo~ ganz analog 8J1aQXO{; ist O. 1. G.
n.3046. Z.13. Weseher et Foucart Inscriptions de Delphes. n.454.
Z. 11. Sowohl E1!UfuiJrn als 8J1llfWt 8C!wa, was die Grammatik
erfordert, stehen nun aber von dem entschieden verschriebenen
8lJUflOlEf; etwas weit ab, so dass sich dessen Entstehung schwer,
erklären lässt. Etwas dem auf der Tafel enthaltenen näher stehen­
des wÜsste ich aber nicht vorzuschlagen, als etwa znr Noth EI
= ij, unter der Voraussetzung, der Schreiber sei aus Unachtsamkeit
aus dem Pluralis in den Singularis gefallen und eigentlich 8wrn
gemeint gewesen.

Nehmen wir nun aber auch als sicher an, dass der Sinn der
sei: (welche in diesem Jahre in Aemtern stehen" so fra.gt sich
noch, worauf das Relativ OrUVE{; sich bezieho. Denn es gibt zwei
Möglichkeiten, Entweder bildet der Relativsatz das Subject zum
Infinitiv xaraamaat, die jeweiligen Beamten Jahres sollen den
Prostates bestellen, oder es ist das Relativ auf die Genetive Ao­
P(JWv und bnFOlpw1! zu beziehen, so dass es heisst: man soll aus
den jeweiligen Beamten des Jahres, Lohern oder Epöken, einen
Prostates bestellen. FÜr die erste spricht, dass Bonst
der Infinitiv x(J:[:aaTiiaat krin ausdrüokliches Subject hat, dagegen
aber die Stellung am Ende, ferner dass man in diesem Falle be­
stimmte Beamte bezeichnet erwartete, während bei der zweiten

eine solche Allgemeinheit ganz am Platze ist. Auch
wäre im ersten Falle anstatt des Relativsatzes eher ein Participium
'rOv~ Sv .tfulu; ;)ovraf; gebraucht. Das Subject fehlt auch oben I.
Z. 19 bei xeijon;u" Ich halte daher die zweite Erklärung für richtig.

Z. 10. H. (O~qn~ x' ("no}J.nrJ xal ro fl8f!O{; lWJI X(J"r

WX.TWlJ trp narel f,nEil ,,' anOrEJI'J]l'at, &1l0AaXtit'11 lUV bzlFOtp01!
b Na1maxwv.

Der achte Paragraph (mit ::E für H bezeichnet) enthält eine
Bestiinmung über Erbberechtigung der Epöken in der Heimat,
die man logischer Weise früher, vor dem § F erwartet hätte.
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eDel' Epöke in Naupaktos, der einen Vater zurückgelassen hat und
diesem auch den ihm zukommenden Vermögenstheil gelassen, hat
hei dein Tode des Vaters das Recht, diesen zu beerben'. Unter
dem ptf!or; .wv. Xf!'ljful7:WV verstehe ich den Theil des Vermögens,
der hei des Vaters Tode dem Sohne zufallen würde. Diesen Theil
konnte der Vater dem auswandernden Sohne im voraus verabfolgen;
dann hatte dieser nichts mehr zu fordern. Hatte er ihn aber nicht
vorweg erhalten, so blieb ihm sein volles Erbrecht.

&noysv7j7:CH gerade wie vorher TI. Z. 5 a7l:0fh};/11 in der
bei Herodot häufigen, bei den Attikern seltenen Bedeutung sterben.
Vgl. die Ausleger zu Thuk. II, 34, 1.

In a:n:oAltXEtv bezieht sich die Präposition ano auf den dem
Epöken zufallenden Thei! der Erbscha.ft. Genau ebenso gebraucht
Herodot das Wort IV, 114 a,noAaXElli mlV K11I1pa1XrJv W p8f!0r;, 115
a,nolaXOVrlir; mlV Kl'fJpa1XrJV Ta EntßaUov und sonst oft.

e. 1Jr;r;nr; lClt .a Fuad''ljlCOm d'tUfJJffE4m TSx,vq "at flaxavfi xat
ftL~, on ·lCa fC~ &vfJJoraf!otr; d'OlC8!l, eOnoJJ.{WV TE XC}.{WV nA~fflf lCat
NaFTCa'X.lwJJ TWV ElttFO{pWV nAI}3'o/, llnpov ElfCEV "al Xf!~ftam nafta-

- ,,1 \ 1'1· 1" " \, 1 ,roepaYfiutcat' TWVlfaAELpbJJf[J .(W Vf)(UV 00fC8V 7:OV Uf!XOV, EV Tf!tapOVZ"
&paf!atr; OOftfiV, a~ lCa Tt!LapOJJ.' aft&f!aL A6{nwvmL Tar; &f!xar;' a~ lCa
ft~ OtOIf TlfEJI>f.UMLp8Vlfl TaV O{lCav, 1J.nf(QV 8lpEV lCat X(!~ftara n~­

fla7:0fJJaY8i:rtcaL. Tb ftl:(!Or; ftEra FOLlCLaTfilJ OLOftOaaL Qf!POlJ TCW VOflLOlJ'
1v voQlav ralf 1{1atptSw 8lpEJI lCano 3's3'fuov TOte; eynOlCJI(J.flLrJlotr;
Aop(!otr;.

Der neunte Paragraph (e) enthält Strafbestimmungen gegen
den, der die vorangehenden Satzungen verletzt, wobei aber Aende­
rungen mit Zustimmung beider Theile, der opuntischen Lokrer und
der naupaktischen Epökell vorbehalten bleiben, ferner Vorschriften
über das dabei zu beobachtende gerichtliche. Verfahren. mFua­
07jlCOra soviel als Ta OfirJ0Yfdva. Vgl. Herod. I, 133. 151.

lCal {-tLi'f genau entsprechend dem negativen oiJ&fltfj, P7JOEfltij,
auch nur auf eine Art und Weise, vgl. Hartung Partikell!!hre 1.
S. 136.

Ob die Aspiration in '071onlwv ein blosser Schreibfehler ist,
w~für es Curtius nimmt, wage ich nicht zu entscheiden. Die
blosse Consequenz ist kaum massgebend, wie ja unmittelbar darauf
NaF71alCZ"twv geschrieben ist, während sonst immer Navnawror;, Nav­
1l(~ltnOL steht.

.Die Form nA.~3'a (7I:A~3'7j) für 7I:Aijffor;, wozu Oikonomides
treffend die· Analogien von tJAaßOe; tJA&ßTj, na3'o~ na3'Tj, 1J.,,0e; 1J.lC7j,
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olwor; ol1/Ja anführt,erschehlt hier zum erstenmal. Auf der erBten
lokrischen Inschrift findet sich dafür nArßVr;.

Das sonst unbekannte Verbum nalcar:otpa/yc(;ona erklärt Oiko­
nomides dem Sinne nach ganz richtig durch 0TJttÖata etvat, es 8011

das Vermögen conliscirt werden, Gewiss mit Unrecht dagegen
verwirft er die Ableitung von niiwl. = x1JijW'/' und f/iarcZv. oder ge­
nauer zunächst von nawtrotpayor;. als sonderbar und unwürdig und
sucht es von nii,u;, und llyew, ayciQ':tat abzuleiten. meint näm­
lich, der Scbreiber habe aus Versehen wegen ähnlicher Aussprache,
wie vorher in NaFnaw.Unv F fitr v, so hier tp für F, najcarotpui'ci­
arat für nUjLU7:0FareirrcaL gesetzt. Die zur Vergleichung angeführten
Verba uvAuywrciv und lutpv(!aywYffiv passen aber nicht, weil in ihnen
der el'ste Theil den Begriff des Raubes ganz bestimmt enthält.
Dagegen hat Curtius für die Ableitung von g;aye/v die hesiodischen
ßU(JtA~fir; OetJ(!orp&rOt verglichen. Man kann auch das attiscbe "«Ur
d1]OOK~l/at r:a nU7:(!'iJa herbeiziehen.

Aenderungen in den aufgestellten Satzungen sollen nun blQSS
stattfinden, wenn heide Theilo, die Opuntier und die Epöken iD
Naupakt.os ihl'e ZUBtimmung geben. Bei den letzteren entscheidet
darüber die l\fehrheit NuvllulCrUnJl nilJl ElltFotK.{tJJI nA~tta, Es wird
also eine Volksversammlung sämmtlicher Epöken vorauBgesetzt,
Andel's bei den Opuntiel'u. Da entscheidet nicht die Mehrheit
sämmtlicher Opuntier, 'Onovdwv nAftTa, sondern die Mehrheit der
tausend Opuntier, 'Onovrtwv X/J.lwJl n'A~{}u. Danach wal' also die
souvel'ä,ne Behörde in Opus nicht die Gemeinde allel' BÜrger, son­
dern eine Versammlung von tausend Mänuern, eil! aristokratischer
Ausschuss, Es stimmt das trefflich iiberein mit dem, was wir
sonst über die Verfassung der Opuntier bei denen eine Ari­
stokratie VOll hundert Geschlechtern herrschte, die ihren Adel VOll

;uÜtterlicher Seite herleiteten, Polyb. XII, 5. Vgl. Thucyd. 1, 108,
wo die Athener 6Xanll' ävo(!ctr; 7:OiJr; n'AolJt1UtJrarovi; als Geiseln ab­
führen. Böckh F~xplic, zu Pinclar, Olymp, IX. p. 185,

Aehnliche aristokratische Versammlungen von tausend BÜrgern
finden wir in der lokrischen Colonie in dem epizephyri­
schen IJokri nach Polyb. XII, 16, ferner in Kolophon nach
Theopomp und Diogenes von Babyion bei Atlwll. XII. p. 526.0,
in Akragas Diog. Laert. VIII, 66, in Rhegion lleraclid. Pont.
c. 25, im äolischen Kyme lleraclid. Pont. c, 11.

Die Bestimmung, welche diesel' Satz enthält, dass Verletzung
der SatznIlgen ohne Beistimmung beider Theile mit Atimie und
Confiscation des Vermögens zu bestrafen sei, fiudet sich übrigens
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auoh in anderen Urkunden verwandter Art, so namentlioh in dem
zweiten athenischen Psephisma über die Colonie Brea Z. 20- 26
nach der Lesung und mit den 'meist Böckh entnommenen Ergän­
zungen von Eustriadesin den IIQaKnKCr, 'r7jr; sn/, TOV 'EQEXfhil.OV sm,­

TQorrfjr; 1853 S. 20. 21: 'BaI! OE T~ smf(f'JflJi~1J rraQtt ~['j1 (fT;~A'TJ~ ~

MJxwQ (},yoQ8vll r~J nQ0I,;KaAEl'a[ta[L sYXEt,!y, arpm]QctO'[tal ~ Umv TL
TWV 6t/J'TJflJtafp8J'wv, ~nfloj!J ElvaL ainov xa/'rratoar; "Wvr; 19[avrov xa/,
Ttt xlQ~ftara OTJflOala Elval Ka; rijr; [[tEOV ro SntoSKalrov, eav fl~ TI
a11ro;' Ot ~rrOIK[OI rrEQ;' afIJwv c1'$wvml. Vgl. Pittakis Eph. Arch.
n. 1103 S. 461. n. 1103 b. S. 687. n. 1616 S. 961. Rangabe
Antiqu. Hell. n.S. 403. n. 785 b. Sauppe Berichte der Sächs.
Ges. d. W. 1853 S. 42 ff. Bö'ckh Monatsbel'. d. Berl. Akad. 1853.
Böhneke DemoBthenes, Lykurgos, Hyperides S. 334-364.

Was in unserer Inschrift und in dem Psephisma über Brea
bloss in Form einer Bedingung beigefügt ist, dass Aenderungen
mit beiderseitiger Zustimmung gemacht werden können, wird SOllSt
oft als besondere ausdrüokliche Bestimmung beigefügt. So in dem
Vertrag zwisohen Latos und Olus C. I. GI'. n. 255.4 Z. 81 Et os

d xa oo~r; mtr; rroAEaL [{lw ]AEVaa[ftJivalr; [xQ~O]tftOV EttlEv EntrQU1/Jat,
SJlOtvOV Ka; SJlOQKOV lfa[T]W. In dem Vertrage der Hierapytnier mit
einer von ihnen ausgegangenen Colonie n. 2555 Z. 8 al os TI. xa
.1' Ij: {l' '[ J >' ~ - I >.1' a. - >\ 'j:' ~vo."n WAliVOflE VOlr; EnL 7:lilJ xOtVCf aVftfIJEQolln En:LvLOQvwaaL 'lJ E."EM;V
"\ ." {l , '- ,,,' '11. - Cf..t' 'l[ J I -" ."
l' EI' aMV, ft'J'j El/0QXOV Ean.v· on vE E nt YQCl;t/JatftEV, 81'OQXOV EaUlJ

KCtb Sv[0]WOJl. In dem Vertr~ge zwischen Hierapytna und Priansos
n. 2556 Z. 74 at os Tl xa OOSr/ UftfIJOI:SQaLI,; I:a1'~ rroAEaL (lmAovoftS­
Vatr; srr; 7:lji XOII/tl a·vft{p$f!Ova oWf![twaaO'[taL, K-bQL01/ Ifrrrw TO OW(!:hrJ­
Mv. Und ähnlich in anderen Verträgen. Vgl. Thukyd. V, 18, 11.
23,6. 47, 12'.

Til)VxaAEl/tEvf,lJ und gleioh nachher T\,JhlxaAELfdJl(ilJ ohne Krasis,
statt .wvXCt")..,ovftSVf{1, nio eVKaAovflsv~l von svxu4ifU = lyxaAsw ist
in den beiden lokrisohen Inschriften das einzige Beispiel einer sol­
chen dem böotisohell Aeolismus entspreohenden Form. Oikonomi­
des will daher Evxa4iflE1IOl,; eher aus sIIXaAE-F0ftEVOI,; entstanden
glauben, worin ihm sohwerlich Jemand folgen wird.

Was den Sinn des Satzes betrifft, so bedarf die Paraphrase
von Oikonomides T~) irXUAOVflSVf(J srrL[tBl'vuI ~l! l;'fjfllav TOV ~QXQv.a

keiner Widerlegung. Tav ol.xav OOftBV heisst nicht die Strafe auferle­
gen, auch handelt es sich hier nooh nicht um dieses, sondern zunächst
um' das gerichtliche Verfahren bei der Anklage, wie denn Ö sl/xa­

4lflEVOr; der ist, der verklagt wird, nicht der schuldig gesprochene:
ol.x'lJ hat hier offenbar die Bedeutung von actio und T«V ol.xav OOflEI!
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kann vom Beamten nichts anderes heissen als aotionem dare, die
Sache vor Gericht weisen. Eine andere Stelle, wo es so vorkommt,
ist mir allerdings nicht bekannt. Aber die Bedeutung ist spraoh­
lich durohaus richtig und hier durch den Zusammenhang geboten.
Man kann olx1Jv XA1J{JOVV vergleichen. Meier und Schömann Att.
Process. S. 610. Einiger Massen ähnlich ist auch der technische
Ausdruck oovveu .~v 1/J~epov zur Abstimmung bringen, der sich oft
genug in Inschriften findet, z. B. RangaM A. H. n. 443 Z. 46.
n. 447 Z. 52. n. 526 Z. 11. Auffallend ist dabei nur, dass es
heisst "C(1JvxaktftEv\11 im Passiv und nicht vielmehr activ 1:r1JvxuAlivn.
Da aber unmittelbar vorher von dem die Rede ist, der die Satllun­
gen verletllt und dieser angeklagt wird, so begreift man den Ge­
brauch des Passivs. .av olxav OOflliV heisst hier so viel als den
Angeklagten vor Gericht stellen.

Dies soll innerhalb dreissig Tagen geschehen, wenn dem Be­
amten noch so viele Tage von seiner Amtslleit Übrig bleiben. Ist
das nicht mehr der Fall, so geht also die Behnndlung der Sache
an den Amtsnachfolger Über. Beiläufig bemerkt, ersehen wir da­
raus, dass damals wenigstens das Amt, um das es sich hier handelt,
wechselte, ohne Zweifel jährlich, während Aristoteles Polit. Irr,
11, 1 berichtet, dass die höchste Magistratur in Opus einer IJT(!a­
1:1JI'la at&or; ähnlich gewesen sei.

a I: x a fl ~ 0l 0(p. Im Falle de~ Magistrat die Klage nicht
rechtlleitig vor Gericht bringt, soll er selbst von der dem Verletller
der Satzungen angedrohten Strafe betroffen werden, wie ähnliche
Bestimmungen oft vorkommen. Vgl. C. 1. GI'. n. 2161 Z. 16.

• 0 fl~Q or; -c~v l J OfllOV. Ein schwieriger Satz. Zunächst
scheint flEe0r; in einer Bedeutung gebraucht, die mir bis zum Ein­
flusse der römischen Gerichtssprache sonst gänzlich unbekannt ist,
nämlich Rechtspartei, pars. Dann fragt sich, wie METAFOI­
KIAT AN zu fassen sei. Oikonomides liest flli-e;" .Fotxta-eav und
paraphrasirt: -co ftS{JOr; (la parte) fllim .-cwv o~xfi"c('iiv OtDflOaat .ov
ö(Jxov, ohne dass man ersieht, wie er sich die Sache denkt. Cur­
tius hat ohne ein Wort der Erklärung flE7:lt.FOlKlarav geschrieben,
was mir unverständlich ist. Auch lIweifle ich, dass für flliTa.FOlXOr;

die Form flE1:c!.FOlXtQ,-ear; bestand. Versuchen wir daher den Satll
lnit der Lesung fair« .Fotxtarav zu erklären. .FotXu;:ra~, ol,Xl(tt'~,

O~)(U;'7:fJ~ ist unzweifelhaft = O~X~7:fJr;. Hesych. ol)(t~7:l'Jr;' rlllJ1]-eOr; OOVAOr;.
Etymo!' ]\'lagn. 698. 11 Ovvamt oJv fiJr;nli(! o~xla o~xui7:fJr; oi!-ew x. -c. A.
Steph, Byz. s. v. O'lxOi;' 0 olx~nl1l! OlXliior;, dir; aoTbr; al11:liiOf;, xab ol­
XEVr; naQa iU olxor;, olxla nai OlXlQ,7:Tjr; xar;" n'M-ovaaftOv .ov ä an;
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'fOt' oixlrrp;. ist also der Hausgenosse, der Angehörige der v~"la

und zwar an unserer Stelle nur der freie Hausgenosse, da Sklaven
zu Eiden nicht zugelassen wurden. OWf!O(J(j,! ist ohne Zweifel wie
in Athen von dem Eide zu verstehen, den die gerichtlichen Parteien
bei Beginn des Processes !lblegten, der o!w/lOala, wobei freilich in
Athen das Medium &o/!)!vo8rtl üblich war, was aber kein Grund
sein kann, das Activ nicht in gleichem Sinne zu nehmen. Braucht
doch Sophoklea otoftvv/la! und OIOI!Vva:7a! neben eina.nder ohne
Unterschied.

Dies aber als sicher angenommen, was heisst nun: die Partei
Boll den Eid mit den Hausgenossen, fll3id. .FOtXWili./I, ablegen? Be\..
deutet es, was der Wortlaut zu fordern scheint, die Hausgenossen
sollen mit schwören, so kenne ich im griechischen Alterthum nichts
ähnliches, es wären diese IIausgenossen Eideshelfer. Ich weiss da­
her nicht, oh fici?!. .FO/xlarli.v nicht ein ungenauer oderuiIgeschick­
ter Ausdrnck ist für: in Gegenwart dei' Hausgenossen? Bekannt­
lich pflegte man bei Eiden nicht sich und sein ganzes Haus
(rI1VfJ(;, oixla) ftir den Fall des Meineids zu verfluchen, sondern
auch um den Eid feierlicher zu machen die Angehörigen, nament­
lich die Kinder dazu mitzubringen (7!a{!am:lja(taffa! ro~ nai'oa(;).
Vg1. Hermann Gottesdienst!. Alterth. §. 22, 15.

Sv iYofllav. Während wir über den Gerichtshof selbst nichts
erfahren, wird die Art der Abstimmung vorgeschrieben. Es sollen
die Stimmen in eine· Urne abgegeben werden, also geheime Ab­
stimmung stattfinden, nach den bei den hypoknemidiscben Lokrern
gültigen Satznngen. Dar~us ergibt sich jedesfll.l1s, dass das Gericht
von einer mehr oder minder grossen Zahl. von Mitgliedern gebildet
war. Fnnctionirten vielleicht in Opus die Tausend als Gerichts­
pof, in Naupaktos die Gesammtheit der Epöken? voflla ist, wie
auch bei attischen Schriftstellern nicht selten, die Stimmurne, sonst
meist xaefl(1;(OI,;, auch wohl xaoo(; oder fq!Q)fJflE'6r;. Xenoph. Hell.
1, 7, 9. .

In l/Jaepif,lv findet sich"ein doppeltes S, ein ganz kleines am
Ende der zwanzigsten Zeile, ein grösseros am Anfang der ein und
zwanzigsten. Denn das Wort ist zwischen diese zwei Zeilen g&­
theilt. Es ist daher eigentlich wohl nur eines gemeint. Doch
findet sich in einem allerdings nnverständlichen Fragment einer
Insohrift aus Lebadeia C. r. Gr. 1678 b. Z. 4 auch doppeltes S in
. E++U,· vielleicht d)8~/7![1W(;.

Z. 21 ist KI\ITO ein Schreibfehler für KATTO. Mit
l(anO . f#ffflWV vergleiche man jetzt xamp ffe:tfto/l in der Er2iin-
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schrift aus Tegea, die Eustratiades in der l!:ph. Arch. Heft 13. S. 341 ff.
1869 mitgetheilt hat. Vgl. Kirchhoff BerL Monatsbel'. 1870 S. 51 ff.

Z. 21. rafn:a 7:6MOlf 6l,UilI XaMdou; 'l'O~ f1vlJ'.Avrup&.7:1f FOLxrrrt:iü;.
Mit höchst auffallender Kürze wird zum Schlusse noch bei­

gefUgt, dass die gleichen Satzungen, wie für die hypoknemidischen
Epöken, auch geiten sollen für die mit Antiphatas gekommenen
Ohaleier, was doch nur in sehr beschränktem Sinne der Fall sein
konnte. Denn diese werden z. B. nie verpflichtet gewesen sein,
in Opus Recht zu holen. Wie man dazu gekommen, dies Anhängsel
hier zu machen, ist schwer zu sagen, da man erwarten sollte, die
Stadt Ohaleio11 hltbe in ähnlicher Weise wie Opus ihren Oolonisten
Satzungen mitgegeben. lVföglicll, dass Antiphatas ohne solche eine
Schaar Oha.1eier nach Naupaktos geführt und sich den hypoknemi­
dischen Epöken angeschlossen hat, weshalb man sich dann be­
gnügte, kurz durch Verweisung auf die Satzungen dieser ihr Ver­
hli.ltniss zu der neuen Vaterstadt zu regeln. So sc.hrieb man den
Zusatz auf das Exemplar der Statuten der hypoknemidischenEpö­
ken in Naupaktos, während auf dem, das doch gewiss in Opus
aufbewahrt wurde, derselbe wegblieb.

Nimmt man an, dass die Chaleer nicht als eigentliche 0010­
nisten von Chaleionausgegangen, so erklärt sich vielleicht daraus,
dass sie im Gegensatz zu den Hypoknemidiern nicht En:lFOtpOL, son­
dern bloss FOLlC'f]1:al, Bewohner von Naupaktos genannt ·sind. Deun
dass dies darum geschehen, weil sie als ozolische Lokrer mit den
Naupaktiern eine Völkerschaft gebildet, wie Oikonomides S. 26
meint, bezweifle ich sehr.

Die geringe Ausbildung des Stils de~' Lober' zeigt sich übri­
gens auch darin, dass es heisst mvra 7:SAEO jl el/LEv statt 7:I1M(1..
Hat hier vielleicht die Analogie mit der OOllstruction der Verbal-,
adjective Einfluss gehabt?

Es ist nun noch Uber drei bisher mit Absicht unerörtert ge­
lassene Punkte zu sprechen. über den Namen Aox(Jo~ <Y1tOlf.V(1.P.lOWL,
übel' EiCOtXOC; (EiCOLXÜt) und über die Zeit der Urkunde.

Da der erste Herausgeber sehr ausführlich und mit Herbei­
ziehung eines reichen Materials sich über die beiden ersten ver­
breitet hat, meine l\leinung aber von der seinigen über den ersten
wesentlich abweicht, bin ich genöthigt, darüber etWAS· weitläufiger
zu sein, als sonst wohl erforderlich wäre.

Herr Oikonomides geht von der, wie wir gleioh sehen wer­
den, irrigen Voraussetzung aus, dass der Name <Yn:oxv(1./Ll&OL bisher
auf keinem :3fonumente gefuuden worden und m&U daher einzig auf
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die Stellen der alten Schriftsteller angewiesen sei. Bei diesen wer·
den nun die.am euböisohen Meere wohnenden Loher (o~ nl!O{;
EvfJmuv Straho IX. p. 425. o~ nl!0C; EVßObUl' Ea1:I!UNd,JOb Diod. Sic.
XII. 42. Soymn. v. 482. O/- nSl!uv bvfJolcu; Pausall. X, 8, 5), wie
Oikonomides ganz riohtig sagt, in der älteren Zeit durohweg, in
der späteren fast durchweg als Einheit behandelt. Herodot (VII,
203. VIII, 1), 'fhukydides (I, 108. II, 32. m, 89), Xenophon
(H. gr. III, 5, 3. IV, 2, 17) nennen sie AOK(!ol ot 'On:olJ/!nob odei',
wo kein Zweifel dass nioht die westliohen odel' ozolischen
Lokrer gemeint sind, auch kurzweg AOKeol,:.. das Land AOKI!lc;. Erst
in späterer, alexandlinisoher Zeit, etwa seit Apollodol'oS (Il, 7, 7)
wh'd, wie das ebenfalls Herr Oikonomides bemerkt, dafür der Name
'Enblfv1j(-!-lowb gebräuchlich, und zwar auch dieser Name für alle
Euböa gegeniiher wohnenden, gerade wie früher nnovvnob. PliniuB
(nat. h. IV, 12) nenut Opus uud Beinen Hafen Kynos Städte der
epiknemidischen Lokrer, Stephanus Byz. sagt ausdrücklich 'On6ete;
'lloÄte; .AOX((W/I TW/I 'EmxJ11](-!-toIW/I und (s. v. ntoÄat,) 'EnbKJ11]ftlOWt o't
Kui nn:ovn~o'. lJeberaehen hat Oikonomidea eine Stelle bei Stepha­
nus s. V. ":AlllwvoC;' Kui l1ll'tJ ./l0lC/!(!Jv 7:WV 'Ell~KJ11]IU&lw/l, Wc;
'EllU/ltKO{; $eil nqwrrJ L1evxaÄtWltslat;. Wenn dns Citat genau ist,
hätte also schon HellanikoB den Namen 'ElllKJ11]/ll&Wt gebraucht.
Pausanias endlich bezeichnet diese Lokrer zweimal (X, 8, 2. X,
20, 2) als AOK{Joi o~ -I!71Q O((fib 7:fj KJvfu.UOb, an zwei anderen Stellen

.(X, 1, 2 und 13, 4) Bchwanken die Handschriften zwischen der
IJe~art 'ElltKJ11](-!-lcJWb und <YnoXIJfJldr1to{, was mit iillo np lktfib 7fij KV'l]-

• (-!-tOt genau überoinstimmen würde. Jedesfalls kennt auch er gegen·
über Euböa. l1ur' ein e lokrisohe Völkersohaft. Ganz riohtig sagt
daher Oikollomides nach VergleiollUog der Stollen des Herodot und
Pausanias S. 40: <ES Q;'. ,xui yl"firat 0l1Ao/l (in o~ iJllQ I\ll Ol!8t Tjj
KvIj,ltOt 8~7:l? <YlloxJ11](-!-IOWt OV (-!-OI'()Jt mJv 'Bn'K1'1'J/lbOIWl' oMsv O~Sf{Jfi­

{JO/laa,Äu :Kal nn:OVVUOt o~ UViol an:o rijc; Elltff7J(-!-07:s((ac; n6Äfiwc; 6XU­
ÄOV/lTQ'.

Dieses Resultat der Vergleichlmg aller ooxblWb ()vrrQUf{Jfitc;,
wie €Ir selbst sagt, lässt sich nun [~ber Oikonomides wieder voll­
ständig entreissen durch zwei vml ihm eigenthümlich combinirte
Allgabeu des Str~bo und des Etymologicum J\iagnnm. D.er erstere
berichtet IX. p. 425, die Euböa gegenüber wohnenden Lokrer seien
in zwei Theile geschieden gewesen, wovon die einen, südöatlich vom
pholuschen Daphnus, opuntische nach der Hauptstadt, die anderen,
nordwestlich von DaphnuB, epiknemidiBche nach dem Berge Knemis
genannt worden seien. Ausdrücklich abe1' gibt Strabo diese Unter~



76 Lokrische Inschrift von Naupaktos

scheidung als eine in friiberer Zeit hestandene an, als Daphnus
nooh eine phokisohe Stadt war und den Zusammenhang des lokri­
sehen Gebietes unterbrach. Zu seiner Zeit war Daphmls zerstört,
sein Gebiet lokrisch geworden und Lokris erstreckte sich an der
KÜste ununterbrochen von der böotisohen Grenze bis zu den Ther­
mopylen, wo es an die Malier stiess. Straho nennt Opus die Haupt­
stadt der epiknemidischen Lokrer; auch er anerkennt also zu seiner
Zeit die Einheit des Landes und die Ausdehnung des epiknemidi­
schen Namens auch auf den 'rheil, in dem Opus lag.

Zu diesem Berichte Strabos über eine einstige Scheidung in
Epiknemidier und Opuntier kommt nun die Stelle im Etymologicum
p. 360, 32. Da heisst es: '&Wv Aoxf!(l)v OL tlEv 'EnlX1!'JlttlOlOl, ot 08
cYnox1!'Jlttl&Ot ÖVOtu;"ovmt &no KV~ttlOOt; rov lJ(JOVt;. Nun sohliesst
Oikonomides scheinbar sehr logisch: Naoh Strabo wurden die Lo­
krer in Epiknemidier und Opuntier getheilt, nach dem Etymologi­
oum in Epiknemidier. und Hypoknemidier, folglich sind Opuntier
und Hypoknemidier identisch und stehen den Epiknemidiern gegen­
über. Um dann die Verschiedenheit der Namen 'EnlX1!'JlttlJtOt und
cYnoK1!'Jlp.l&Ol, die man namentlioh. nach Pausanias für identisch
nehmen müsste, zu erweisen, ergeht er sioh in weitläufigen Erör­
terungen der Präpositionen lnl und fJno in ·Zusa.mmensetzungen
und kommt zudem Resultat: dass Hypoknemidier die heissen,
welche an den Abhängen des Knemis wohnen (h 1:fi fJnwqliUt), Epi~

knemidier die, welche in der Nähe des Knemis wohnen (at OE irrvr;
ttEII rov o(JOVt; O,Ua Ka.cl ~1! iJnox8t,usllrJV xoopav ttffAit.o1! ~ ~rrov

&nwT:spw /'OPVP.SIIOt), nicht aber an seinen Abhängen oder gar auf ihm.
Dass diese auch sprachlich sehr bedenkliche Unterscheidung

der Epiknemidier und Hypoknemidier auf die geographische Lage
der beiden durch Daphnus getrennten Theile von Lokris passt,
hat Oikonomides nirgend ja nioht einmal zu ver­
Bucht, was ihm freilich auch nie gelingen konnte, ;wie eine solche
Untersoheiclung eines Volkes in die, welche am Berge und die,
welche beim Berge oder in dessen Nähe wohnen, in der ganzen
Geographie einzig wäre. Ja es lässt sich geradezu behaupten, dass
nach seiner Erklärung der Namen diese eine umgekehrte Anwen­
dung finden,. die südöstlich von Daphnus epiknemidische, die nord­
westlich davon hypoknemidische heissen mÜssen, vorausgesetzt dass
man bisher das Knemisgebirge richtig angesetzt hat, was er nir­
gend bestreitet. Auch sonst leidet die ganze Auseinandersetzung
an einer auffallenden Vernachlässignng der geographischen Ver­
hältnisse, die doch vor allem berücksichtigt werden mussten. So
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lesen wir S. 46, die opuntisohen oder hypoknemidisohen Lokrer
hätten an Böotien und Phokis gegrenzt, die epiknemidischen an
Thessalien, während doch auch die, welche er epiknemidische nennt,
d. h. die nordwestlioh von Daphnus, mit dem weitaus grössten
Theil ihrer Grenze an Phokis stiessenund nur mit einem ganz
kleinen an die Dorier und die zu Thessalien gerechneten Malier.
Und noch sohlimmeres begegnet ihm mit der Stelle des Pausanias
X, 1, 2: .a 6'E neor; rov Aa"tw:iCoV :IIolnov .Aoxeol, alf!~ (ro-vr; fPw­
xear;) naeaihiAa(JolotX; ot 'ElltH.lI1J/-'lrftot xwl-iOV(1tl1 Slll(f.t· oiJrot. yete 6'~

E~aw oE mirrn T:T[11 fPwxMa iinEeOtH.OVVl8r;, ~XaeIf!E;;r; /-'811 TU imJ:IIEtl1a
'Elarelar;, 1JnE(! 6'E <Yd/-,noM/I Kat. ':AfJar; Of, n61w ni '01l0Vl'm Kat.

'OncY/JVr:l.uJlI Enlv8WJ! 1I8/-,6,..t8J10t KVJloJl. Da geben die meisten Hand­
I!ohriften cYnOKJll1/-,l6'Wt statt 'Elltxll'TJ/-,trtWt, und Oikonomides hält
diese Lesart für riohtig, aber nicht etwa als gleichbedentend mit
'EmKlITjp.l6Wt, sondern naoh seiuer Theorie im Gegentatz zu diesen,
als gleichbedeutend mit den opuntischen, wobei er ganz übersieht,
dass ja die ~xaeIf!Eu; in dem Theil von Lokris lagen, den er eben
NI! epikuemidiscben bezeiohnet. Gerade diese Stelle mUl!ste ihm
zeigen, dasl! Pausanias immer die Lokrer am euböischen Meere als
Einheit auffal!ste, mochte er sie nun Epiknemidier oder Hypokne­
midier nennen, nnd dass, wenn cYnoxllTjp.t6'tOt die richtige Lesart
ist, Wl\!! auch ich annehme, sie ein Beweis für die gleiche Bedeu­
tung heider Namen ist, und dass dal! zuerst von ihm aufgestellte,
oben angeführte Resultat das richtige war. Nachher nennt er das
freilich eine wunderbare Confusion, X"E(!a.wo1/t; ov/Xvatr;. Eine ge­
willlle Concessio:q macht dann freilich Oikonomides, insofern er
(8. 49) zugibt, dass bei Thukydides der Name der opuntischen
Lokrer alle umfasst habe, weil die Epiknemidier von Opus politisch
abhängig gewesen, bei Strabo und anderen späteren aber (S. 48)
der Name der epiknemidischen Lokrer ebenso gebraucht worden .
sei, weil Opus an Bedeutung verloren. Die Hauptsache bleibt
abe1', dass er Epiknemidier und Hypoknemidier streng unterschie·
den wissen will.

'Vielleicht bätte Oikonomides anders geurtheilt, wenn ihm,
der sonst in der Litteratur wohl bewandert ist, zwei wiohtige Ur·
kunden nicht entgangen wären. Die eine ist eine VOll E. Curtius
naoh Spratt in der Arohäologisohen Zeitung 1855 S. 33 ff. (vgl.
Aroh. Anzeiger 1855 S. 45. 46) mitgetheilte Ehrentafel eines
Kassandros, .auf der neben vielen anderen Städten und Staaten­
vereinen (XOtv&) auch das KOU/OJI ",WJI AoH.(!wV ntlJl 'HQlwJl erscheint.
Die Inschrift gehört Daoh Curtius Annahrue vor die Auflösung des
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achäiscben Bundes. Die östlicben ('Hoiot) Lokrer können im Ge·
gensatz zu den· westlichen ('Er11l:E(lWl) nichts anderes als die sämmt­
lichen am euböischen Meere sein. Ourtius bemerkt da16u: <Eine
zweite neu gewonnene Thatsache griechischer Alterthumskunde ist
das X01VOV 'n'iiv ..;1ox(lwv 7:WV 'Holwv - da.s war also der officielle
Gesammtname der epiknemidiscllen uud der 0plmtischen Lokrer,
welche, nur zufallig durch Erweiterung des phokischen Gebiets VOll

einander getrennt, im Grunde eins waren ul1d Opus als gemeinsame
Metropole anerkaunten'. In der Haupts·ache, dass die epiknemidi­
schen und opuntischen Loher eins waren, ganz richtig,· nur dass
AoX(loi. o~ 'Boio. nicht der eiuzige officielle Name war.

Das zeigt uns eine zweite höchst lehrreiche amphiktyonische
IllSch\'ift, die Wescher in Delpbi entdeckt und im Bulletino dell'
Instit. d. c. a. 1865 S. 18 ff. bekannt gemacht. hat. Vgl. Vischer
im Neuen Schweiz. Museum 1864 S.297 und Foucart, Memoire
sur les Ruines et I'Histoire de Delpbes p. 161. Da heisst esZ.
55 u. 56 : Aox(!ilJlI eY'!tOXVTJfUolwv tp~rpor;' mAlXVl:U .l1tJflflax.xa -d(Jf1Q.(1a .
ftv~ 7t6m' Aox(!wlI 'Ef1'!tE(!lwv tpijrpor;' mAUVTa (JvftftuXtxa T{!lu ftll~

T(!ttixovm '!tEm. Danach ergänzen sich auch mit vollständ,iger
Sicherheit die etwas lückenhaft erhaltenen Namen in Z. 3 uud 4.
Die Inschrift ist aus der römischen, aber voraugusteiscben Zeit.
Damals hatten von dßn vier und zwanzig Stimmen aI1l Amphiktyo­
nenband also die westlichen (ozolischen) Lokrer eine und die hr
poknemidischen eine. Diese sind demnach den westlichen gegenüber
die sämmtlichen am euböischen Meere wohnenden oder östlichen,
'Hoio., wie sie die vorige Inschrift nannte. Damit ganz überein­
stimmend gibt Pausanias X, 8, 5 zu seiner bei übrigens ver­
änderter Stimmenzahl, den ozolischen Lokrem und denen gegen­
über Euböa je einen Repräsentanten im Amphiktyonem'ath, mlft­
7tOV(J' OE Kal ./lox(lol ot 't13 xa'AovfUJ1/O. 'O?;6'Aut xal o~ 7t8Quv EiJ{Jolac;
bu CAuq;t:Xwova) 6xti't13(!Ot.

So haben wir also urkundlich den Namen <YnoXvafttoLOt und
zugleich die urkundliche Bestätigung für die Einheit der Lokrer
gegenüber Euböa einmal unter dem Namen 'Hotot, das anderemal
unter dem Namen <Ynox~'7JftlrJw••

Eine entschiedene findet diese Einheit nun auch
darin, dass wiederholt im alten Griechenland zwei lokdsche
Stä~me, oder in Italien und Griechenland d r ei erwähnt werden.
Xenophon, der öfters die ozolischen (westlichen) und die opunti­
schen (östlichen) Lokrer einzeln erwähnt, führt zweimal. Hist. gr.
IV, 3.1 15 und VI, 0, 25 beide Lober, Aox(!o't (hfUp6't13(10L an, eben
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die westlichen und östlichen; von einem dritten Stamme oder Staat
weiss er nichts. Polybios sagt, dass in Hellas zwei lokrische Stämme
seien XII, 10 ~ml 08 OVO li~ ..dOK(}WV lun. Und der Znsammen­
hang ist efu solcher, dass Wenn er drei gekannt hätte, er im
Interesse seiner Polemik gegen Timaeos auch drei genannt hätte.
Bei Steph. Byz, in der schon oben angeführten Stelle unter 'O?;olat
heisst es ..dOX(!fJ.JV fwi:(}cu TflEU; ElatJl. 'End;Eqx,)f!tOt, 'ETnKII1jl-dotot 01. xal
'OnOVVßot fliv ~v Aiac;, 01. OE 'O?;olat, Dagegen kann eine Angabe
heiEustatbioszu Dion. Perieg. 426, dass es vier Stämme der
Lokrer gebe, Opuntier, Epiknemidier, Ozolen und Epizephyrier,
nicht in Betracht kommen, da er sich nur auf Strabobezieht,
dessen bereits oben angeführte Stelle gleich näher zU betrachten
ist. Uebrige.l1s sagt Eustathios selber 08 'EntXI'1JflWlwl! p,iqoc;
6xe'tvOi,; (ö FEwy(}&qx;c;) wilc; 'Onownovc; rp1Jal.· . ,

Recapituliren wir die Daten, so kennen die Historiker des
fünften und vierten Jahrhunderts Herodot, Thukydides und Xelio­
phon an der Ostküste gegenüber Euböa .zwischen Böotien und den
Thermopylen nur einen Zweig des lokrischen Volkes, den sie nach
der Hauptstadt als den opuntischen bezeichnen, wo nicht kurzweg
bloss Lokrergesagt ist. Xenophon nennt überdies ausdrücklich
im alten Griechenland nur zweierlei Lakrer. Ebenso· weiss im
zweiten Jahrhundert Polybios dort nur von zwei lokrischen Stämmen
(;~), ohne sie näher zu specificiren, Wahrscheinlich in der
gleichen Zeit fasst eine Inschrift die Lokl'er· gegenüber Euböa als
die östlichen, Hotot ..doKf!ol, zusammen, die ein "OI.IIOV bildeten. Am
Ende des zweiten Jahrhundert.!! nennt Apollodor nur die Epikne~

midier, ohne sie von den Opuntiern zu unterscheiden, nachdem
vielleicht schon im fünften Jahrhnndert Hella.nikos die gleiche Be­
zeichnung gebraucht hatte~ Im zweiten oder ersten Jahrhundert
führt eine delphische Urkunde als Theilnehmer der delphischen
Amphiktyonie mit je einer Btimnle die westlichen (ozolischen) und
die hypoknemidischen Lokrer auf, In der Zeit des Augustus sagt
Stt'abo, dass damals Lokris gegenüher Euböa ein Land bildete und
nennt Opus die Hauptstadt epiknemidischen Lokrer. Im er-·
sten Jahrhundert nach Christus kennt Plinius am euböischen Meere
nur die epiknernidischen zu denen Opus gehörte, und da­
mit übereinstimmend bezeichnet Stephanus Byz., wir wissen nicht
aus welchen Quellen, Opus als Stadt der epiknemidischen Lokrer,
diese als dieselben wie die opuntischen. Endlich im zweiten Jahr­
hundert nach Christus n~nnt Pausanias als Theilnehmer an der
Amphiktyonie die ozolischen Lokrer und die gegenüber Euböa, und
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diese letzteren bezeichnet er an zwei Stellen (X, 8, 2. 20, 5) als
iin6 lifi l)l!lit rfi Kvfp.tOt und an zwei anderen (X, 1, 2. 13, 4)
höchst wahrscheinlich als cYTCoxJJrjp.lOlOt, woncben sich au~h die Les­
art 'EntxJJrjfllotOt findet 1.

Aus diesen Nachrichten, die sich noch durch Stellen aus un­
tergeordneteren Quellen vermehren liessen, geht nun unzweifelhaft
hervor, dass die Lokrer gegenÜber Euböa vom füilften Jahrhundert
vor bis ins zweite nach Christus als ein e Völckerschaft (fl:J-voc;)
betrachtet, aber mit verschiedenen Namen bezeichnet wurden, als
die gegenüber Euböa (nl!~e; EiJ{Jowv, TCl!ÖC; E?JpotuJI tCf"/;(!UflftSvOt,
nSl!uJI EiJ{Jolue;) als östliche ('Horot) , als epiknemidische oder hy­
poknemidische ('Emxvup.lrItot, 'Emxvllftl&Ot, cYnoxvup.lOtOt, cYnoxJJrj­
p.lOtot) und als opuntische ('On61'l:tot, 'O;colwaot), folglich dass diese
Namen die gleiche Völkerschaft bezeichnen.

, Und bestätigt wird diese Ansicht auch durch unsere Inschrift
wenigstens insofern, als darin die hypoknemidischen und die opun­
tischen Lokrer als dieselben erscheinen; als dieselben und doch
mit einem gewissen Unterschied im Gebrauch der beiden Namen,.
ohne den auch ,schwerlich in einer officiellen Urkunde beide ange­
wandt wären. Opuntier. finden wir sie· nämlich da genannt, wo
vorgeschrieben ist, dass die Colonie von dem Mutterstaat nicht ab­
fallen darf, wo von der Eideserneuerung und von der Beistimmung
zu Veränderungen in den Satzungen die Rede ist, wie auch in
Opus }wcht gesprochen werden soll. Sonst linden wir durchweg
den Namen der hypoknamidischen Loher, namentlich werden die
einzelnen Colonisten als Hypoknamidier, die einzelnen Städte als
Städte der hypoknamidischen Loher bezeichnet. Wo also die herr­
schende Bürgerschaft gemeint ist, wo der politische Gesichtspunkt
hervortritt, da heisst es 'On6I'aot, wo das bloss landschaftliche oder
völkerschafliche Verhältniss, dagegen AOPl!0~ Ol, Tnoxvup.LOtot. Nur
einmal S. H. Z. 21 in den Worten narro ff6fff(tO~· wi<; cYnoxl'ufu­
oLole; Aopl!0tt; könnte man nach dieser Unterscheidung vielleicht.

1 Die Autorität der HandschrifteIi ist an beiden Stellen für 'Yno­
:KV1/P.{ÖIOI. Oikonomides will dieses nur an der erst.en aufnehmen, an
der zweiten seiner Theorie zu Liebe aber EmYov'1p.{öwl,. Die Willkfrr­
lichkeit dieser Kritik leuchtet von selbst eiu. Bereits oben ist über­
dies bemerkt, dass auch an der ersten Stelle 'Ynoxv'1f/.lÖto" zu seiner
Theorie nicht passt, freilich euen so wenig Em:KII'1,ulölOl. Sie ist nur
verständlich, wenn die dort genannten .AoY.r:o~ 01 'Yno)ol'1f/.lölol'oder
, Entlll/'1,U{QIOI alle östlichen umfassen,
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.'Ollovrlou; erwarten. Allein auch hier ist offenbar von einem .nicht
bloss für die herrschende Bürgerschaft, sondern für das ganze Land
gültigen Gesetz die Rede.

" Es leitet diese deutliche Unterscheidung im Gebrauch dieser
heiden Namen zur Betrachtung des Verhältnisses der sämmtlichen
vorher angeführten. Die erste Bezeichnung C gegenüber Euböa' in
den verschiedenen· Wendungen. ist kein eigentlicher Name, sondern
nur eine von Historikern und Geographen angewandte geographi­
sche Bestimmung, wie sie schon bei Homer 11. H, 535 gebraucht
ist: AoX(!wv, o/, valov(f~ ni~1'Jv tE(lfjr; Ei.'{lolW

Von der Lage hergenommen, aber zu eigentlichem Namen'
geworden ist das nur einmal, aber amtlich vorkommende >Ho~o~i

im Gegensatz zu 'ErJJl8(1tot. Im Zusammenhang mit diesem Namen
steht ohne Zweifel der Stern auf den Münzen, der als Morgenstern
zu fassen, wie der Abendstern das Wappen der westlichen Iiokrer
war. Vgl. E. Curtius Arch. Zeitung 1855 S.38.

Ebenfalls auf die geographische Lage beziehen sich die Na­
men 'Em'KJJ1'JftlOtot unel cY1l0'K)J(l.ftlrJWt, die nach den a.ngeführten
Stellen und nach der Etymologie durchaus als gleichbedeutend an­
zunehmcn sind. Denn wenn Epiknemidier und Hypoknemidier die
sämmtlichen östlichen Lokrer genannt werden, so können sie nicht
unter sich verschieden sein. Als Gegensatz erscheint die Benennung
nirgend, mit Ausnahme der sp~ter zu berührenden Stelle im Etym.
magn.. Und ein Gegensatz kann darin, selbst nach der Definition
von Oikonomides, nicht sein. Die v1l6, an den Abhängen und o.m
}t'usse eines Berges wohnenden wohnen auch bei diesem oder in
seiner Nähe. Es sind also die am Gebirge Knemis wolmenden. In
ganz ähnlicher Weise findet sich. der Doppe1name dU"'K~EU; oder
dul.'Kf!@ und cY1l8(1ax~Wt in Attika.

Endlich von der herrschenden Hauptstadt hergenoinmenund
darum rein politisch ist der Name '01l6vnot, '01lovvnot.

Höchst wahrscheinlich waren alle vier Namen gleichzeitig im
Gebrauch, wenn es ;ich auch nicht mit voller Sicherheit für alle
nachweisen lässt, aber inder Anwendung lässt sich ein Unterschied
nachweisen, wie sich schon aus unserer Inschrift ergibt.

In den älteren Zeiten" bildete das östliche Lobis einen von
Opus aus beherrschten Einheitsstaat mit streng aristokratischer
Regierung. Ariet. Polit. III, 11, 1. vgI. Polyb. XII, 5. Thuk. I, 108
und wir finden keine Spur davon, dass andere Städte oder Lan­
destheile daneben von politischer Bedeutung gewesen wären oder
politische Unabhängigkeit erstrebt hätten, wie das im benachbarten

Rbein. Mus. f.Phliol. N. F. XXVI. 6
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Böotien der Fall war. Der aristokratisohe Staat hielt darum in
den Kämpfen des fünften Jahrhunderts immer zu Sparta. Im
Staatenverkehr traten die östliohen Lokrer als Opuntier auf. Da­
her gebrauohen die Geschichtsschreiber dieser Zeiten auch aus­
schliesslich diesen Namen, vielleicht mit Ausnahme des Hellanikos,
ohne dass wir aber wissen, in welchem Zusammenhang er die epi­
knemidisohen Lokl'er genannt hat.. Dass daneben der Name der
Hypoknemidier für die ganze Völokersohaft im Gebrauoh war, ha­
ben wir eben aus der Inschrift ersehen, die ohne Zweifel ins fünfte
Jahrhundert gehört. Durch das Vorherrschen der Hauptstadt war
übrigens eine gewisse municipale Selbstregierung der einzelnen
Städte nicht ausgeschlossen, wie dieselbe Inschrift zeigt. Denn
während die souveräne Aristokratie zu Opus, die Versammlung der
Tausend, über die Satzungen für die Epökie nach Naupaktos ent­
scheidet, hatten doch die einzelnen Städte ihre besonderen Rechte.
S. 11. Z. 1 iet 0' [11 Aopr.:oU; wu; eYnox1Ia/mJlou; Xr.:~fta1;a wu; Tno­
x1Iatttolou; lIoftlou; Xr.:~m:at, 8nwc; & nOAtC; .FSl':aaTW1I lIottlt6t Aopr.:w1J
niiv eYnoxva/ttolcl1v. VgI. Z. 3-5.

In der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts dagegen .finden
wir die Lokrer vom korinthischen Kriege an auf Seite der The­
baner gegen Sparta, was eine demokratischere Gestaltung des
Staates wahrscheinlich macht. Ein Zurücktreten von Opus folgt
aber darans nicht, vielmehr vollzog sich die demokratische Bewe­
gung jener 'Zeit, da wo wir sie näher kennen, gerade durch Cen­
tralisirung in der Hauptstadt. VgI. Vischer, Ueber die Entstehung
von Staaten und Bünden S. 24. Im sogenannten heiligen Kriege
fiel 353 v. Chr. und in den folgenden Jahren ein grosscr Theil der
lokrischen Städte in die Gewalt. der Phokier. Lokris war fast auf
Opus und sein unmittelbares Gebiet besohränkt. Aesch. de fals.
.legat. §. 132. Diodor XVI, 33, 38. Im philokrateisohen Frieden
wurden dann die. meisten Städte an Lokris zurückgegeben. Ueber
die Verfassung des Landes erfahren wir aber jetzt so wenig etwas,
als in den darauf folgenden Zeiten Alexanders' und der Diadochen.
Im dritten und zweiten Jahrhundert v. Chr., zur Zeit der beiden
grossen Bünde, standen die östlichen Lokrer sowohl als die west­
lichen in Sympolitie mit Aetolien. Polyb. XVIII, 30 (47), Livius
XXXTII, 34. Nach der ganzen Richtung der Zeit sowohl als der
Verfassung des ätolischen Bundes müssen wir damals eine gleich­
rechtliche Stellung der verschiedenen Städte, eine demokratische
Verfassung annehmen. Es war die Zeit der Komi, der Staaten­
vereine einzelner Völkerschaften. Und so nennt uns die :Kassan-
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drosinschrift auch das KOiIJOV AOK(!iiw TU!l' 'HolrlJl1. In äusserlich
ähnlicher Weise, nur von Rom abhängig, wird dann auch später
das Ländchen fortbestauden haben, wie die vi-elen anderen Komi,
und so schicken denn die C hypoknemidischen' Lokrer in der Zeit
vor Augustus und noch inder des Pausanias ihren Gesandten an
die delphische Amphiktyonie.

Es ist nun gewiss sehr. natürlich, dass von den Zeiten ail,
. wo die vorwiegende Bedeutung von Opus auch im Staatenverkehr

nach Aussen zurücktrat, wo die sämmtlichen Gemeinden des Landes
eingleichrechtliches xowov bildeten,. der landschaftliche oder völ­
kerschaftliche Name mehr nnd mehr zur Geltung kam. Wie in
officiellen Urkunden die 'Holot und cYnoKlI7jf-l-töWt Aox(J0t auftreten,
so gebrauchen nun auch die Schriftst.ellel' mehr nnd mehr die Be­
zeichnung 'Emxv'lfdÖtot oder cYnoxVTJfdÖtot.

Diesen klaren und natürlichen Ergebnissen steht nun aber
scheinbar die oben angeführte Angabe Strabo's entgegen. Die
Worte lauten IX. p. 424. 425 dacpvoix; Ö8 vvv f-l-EV xa.,;$axamat·

~1I cU nou, .~~ (/)(rJKlöo~ nOAt~ d:n:rof-l-$vTJ Tij~ Eißoikij~ {J-aA&t"t1j~, Otat-
~ "'E' ~1 1 ' , "" 'B ['(!ovau 'lOv~ mXll7JfltUIOV~ -"" ox~ov~, 'lOV~ /UW fim Ta n(!o~ OtW nUll

1 ,~" ],." ,~ , " a. , 1 0 I I, ,f-l-Ef!Or;, 'lOV~ OE n(!oc; 'PWKtuU 1!1J1I ano vw.a'<7J~ xav'1]xoverall TOTE fiTlt

{J-aAan:UlI• ••• [El.'QTJJmt OE 0 darpllov~ lrp' hcaTE(!u 'I:1J1I Aox(!lOa
[o;r,lo'at alo"]E fl"lÖafLOv &TlT8a{J-at &AA~AwlI TOVr; -r' ?EmxllTJf-l-t[otov~ XU~
, ]"'0 1 ".~, 1 _q..", ~ n'O . 1 C I]

'lO v~ novvnovr;' vau'f!0ll Uc n(!Or;WQtfJv 'I 'lOt~ L' novvnOt~ ° Ta no~.

TIcQ~ ft811 ö~ (/)wxlöo~ anOXQ1].

'ErpE'f,ij~ 0' larll1 ~ Aox(!U;, alaTfi ncQ~ 7:UV'1]~ AExn!ov. ot'OQ'1j'Cat
~, ~1 ,., , , ~, <' 'E"ß A '["" 1]uE utXU' Ta fu,lI raf! UV'C1I~ fio'7:/,I1 01· 7!Qo~ v Otall OKf!0t, ovr; cAIi -

r0f-l-Ell o;r,l1;{,aiTat nOTc lcp' ~Ka<Ef!a 'lOV duqJllovvror;' lnEKaAOvl/-,;Q 0" oi
f-l-8V 'OnoVl/TWt ano lijr; f-l-TJrQonoMWr;, 01; 0' 'ETliXll7JfltöWt ano lJ(!OVr;
nvor; KV1]f-l-'iöor;. .

Zu bemerken ist dabei,' dass Strabo sich dem Gedanken der
Einheit so wenig entzieht, dass er sagt, Daphnus trenne die epi­
knemidischen Lokrerl und dass er durchaus keine politische, son­
dern nur eine geographische Unterscheidung der epili:nemidischen
und der opuntischen andeutet. Immerhin sagt er, dass einst die
nordwestlich von Daphnus gelegenen Lokrer epiknemidische, die
südöstlich davon opuntische genannt worden seien. Und diese
Unterscheidung tritt nachher bei der Aufzählung der Städte wieder
hervor, wenn er nach Nennung von Kuemides p. 426 beifügt:
Tavm 0' ~Ö1] TWV )ETliXVTJfl~ölcoll Eau AOKQWV. Ans der Luft ge­
griffen hat Strabo seine Angabe nicht. Sie erhält eine Bestätigung
durch Diodor XVI, 38 (/)dVAAO~ os a'Qa<Evo'ar; EU; Aox(!ovr; wvr;
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övo{.lal;o,.dvovr; 'E1ctXIITj{.luflovr; .ar; ,U8V ?};AAar; nOMtr; ~lßtf!Wdaro ntf,dlf.r;,

,.tlav OE .1jv ovo{.la1;o{.l11lTjll N&(Jvxa OUI nf!00odlar; 'I'VX7:0r; 11.af!aAafJwv,
n&:tw 19ln8d8. 'Opus selbst war nie von den Phokiern' genommen
worden, Diodor versteht also, wenn er überhaupt sich darüber klar
ist, unter dem epiknemidischen Lokris den nordwestlichen Theil
des Landes. Auch Ptolemaeus III, 15, 10. 11. 17 unterscheidet
die epiknemidischen und opuntischen Lokrer, wobei er freilich Kne­
mides, das' Strabo den ersteren zuschreibt, als opuntische Stadt
nennt,

Eine genauere Betrachtung wird aber in dieser von Strabo,
Ptolemaeus und, wie es scheint, auch von Diodor gemachten Unter­
scheidung der Namen gar keinen Widerspruch mit den früher ge­
wonnenen Resultaten finden: die Namen Epiknemidier (Hypokne­
midier) und Opuntier konnten' in einem weiteren und einem engeren
Sinne gebraucht werden. Als die Phokier ihr Gelliet his ans :M:eer
bei Daphnus vorschoben und so das lokrische Küstenland in zwei
Hälften theilten, konnte für den nordwestlichen Theil, der zunächst
am Knemis und seinen Verzweigungen lag 1, der Name der Epi­
knemidier (Hypoknemidier) vorzugsweise zur Geltung kommen, für
den südöstlichen, ebenem, der zum grössten Theil aus dem unmit­
telbaren Stadtgebiete von Opus bestand, der der Opuntier. Des­
halb hörten die Epiknemidier nicht auf Opuntier, die Opuntier
nicht auf Epiknemidier im weiteren Sinne zu sein. Vielleicht kam
damal~ der Name Aox(}ol ot 'Hotot für die Gesltmmtheit in Gebrauch.
Nachdem Daphnus zerstört, .sein Gebiet den Opuntiern zugefallen
war, wird der eine wie der andere Name, in späterer Zeit aber ge­
wöhnlich Epiknemidier (Hypokllemidier) für die ganze Völkerschaft
fortgebrnucht, ohne dass darum die Erinnerung an den engeren
Gebrauch der Namen ganz aufhörte, wie die Geographen Strabo
und Ptolemäus zeigen.

Leider ist uns unbekannt, wann Daphnus phokisch war, also
die geographische Trennung der beiden Landestheile stattfand. Die
Sage setzt es in die älteste Vorzeit, sofern sie den Ornytos, Sohn

1 Genau wissen wir freilich nicht, wie weit der Name Knemis
für das Gebirge sich erstreckte. Da aber Strabo bestimmt sagt, die
nordwestlich von Daphnus wohnenden Lokrer seien nach dem Gebirge
genannt worden, da ferner der erste Ort jenseits Daphnus auch K,nemis
oder Knemides hiess, müssen wir schliessen, dass das Gebirge westlich
von Daphnus, zwischen Elateia und Thronion vorzugsweise, wenn nicht
ausschliesslich diesen Namen trug.
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des Sisyphos, den phokischlm Hyampoliten im Kampf mit d-en Opun­
tiern um Daphnus beisteheu lässt. Er 'blieb siegreich, also soll
wohl damals D!tphnns in die Gewalt der Phokier gekommen sein,
obwohl es nicht ausdrücklich gesagt wird. Schol. zu Eurip. Orest.
v. 1094. O. Müller Orchom. S. 124 bemerkt aber dazu schon:
• eine Nachricht, die einen späteren geschichtlichen Krieg in mythi­
sche Zeit zurückschiebt'.

Für eine frühe Zeit lässt sich ferner anführen, dass ja ein­
mal die Phokier auch bei den Thermopylen ans Meer stiessen
(Herod. VII, 176), und denkbar ist, dass ihnen als Rest jener alten
Occupatioll noch Daphnus geblieben sei. Dagegen erhebt sich aber
ein starkes Bedenken. Denn wenn die Phokier durch die Lokrer
aus diesem Küstenstrich verdrängt wurden, sollte man glauben,
dass es von der. Hauptstadt aus, von Süden her geschehen, und
dann wäre nicht gerade der südlichste Thei! wie ein Riegel in den
Händen der Phokier geblieben.

Bei der Zerstörung der phokischell Städte durch die- Perser,
deren Herodot fünfzehn aufzählt, wird Daphnus· nicht genanl?-t.
Ebenso wenig von Thukydides, wiewohl· einmal wenigstens der
Anlass sehr nahe gelegen hätte, weun es damals phokisch war. Im
ersten Jahre des peloponnesischen Krieges nämlich eroberte der
athenische Feldherr Kleopompos Thronion im nordwestlichen lokri­
sehen Landestheile und schlng gleich nachher bei Alope im süd­
östlichen die zur Vertheidigung ihres Landes herbeieilenden Lokrer,
ohne dass eine Andeutung gegeben ist, dass er Phokis betreten
habe, das doch damals mit den Peloponriesiern yerbündet war.
Möglich ist freilich, dass er sein Heer vom Hafen von Thronion
auf der Flotte nach Alope führte, wo er dann das Gebiet von
Daphnus nicht zu berühren brauchte. Wenn wir uns nicht zu
wundern brauchen, dass der Ort auch. in den späteren Zeiten des
peloponnesischen Krieges, in dem korinthischen Kriege und den
Kriegen zwischen Theben und Sparta nie genannt wird, so ist da­
gegen sehr auffallend, dass uns sein Name auch im heiligen Kriege
nie erwähnt ;wird, der doch ganz besonders Lokris traf. Unter
den nach Besiegung der Phokier zerstörten zwanzig Städten, die
Pausanias X, 3, 2 aufzählt, erscheint Daphnus nicht. Demosthe­
nes n8Q~ naQt'tTlf!. §. 1.23 sagt Dun freilich, es habe zwei und zwan­
zig Städte der Phokier gegeben. So bleiben zwei, oder, wenn man
das nicht zerstörte Abae zu den zwanzig des Pausanias hinzurech­
net, jedesfalls eine übrig. Es liegt daher nahe dafür Daphnus
anzunehmen; allein sicher ist es nicht. Denn von den bei Herodot
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genannten fünfzehn Städten fehlen d.l'6i bei Pausamas: die der Pedieis,
Triteeis und Aiolideis. Möglich ist, nun freilich, dass diese nach der
persischen Zerstörung gar nicht mehr hergestellt worden waren.
Und das lässt sich nicht leugnen, dass wir keine andere Zeit
kennen, in der sieb die Zerstörung von Daphnus und die Zuriick­
ga.be des Gebiets an die Opuntier so gut erklären liesse, wie das
Ende des heiligen Krieges 1.

Wie es sich nun auch mit der Zeit verhalten mag, so darf
man doch aunehmen, dass die geographische Trennung des Landes
durch Daphnus die Veranlassung der Anwendung der beiden Na­
men, epiknemidisoher (hypoknemidischer) und opuutischer Lokrer
im engeren Sinne wurde.

Es ist aber Bogar möglich, dass zeitweise die örtliche Tren­
mlDg der beiden Landestheile auch bis auf einen gewissen Grad
eine politische wurde. Bei den mannigfaltigen Schicksalen "der
griechischen Staaten vom vierten Jahrhundert bis in die Mitte des
zweiten, über die wir sehr dürftig unterrichtet sind, dürfte uns
eine vorübergehende Störung der Einheit des Ländchens nicht' wun­
dern. Waren doch mehrere Jahre die epiknemidiscl1en Städte in
den Händen der Phokier. Ich weiss nicht, ob man zu Gnnsten
einer solchen Annahme die Worte des StephanuB Byz. s. v, ~ln'tJ­

pot geltend machen darf: nat f.t'rp:p6miAu; Aonqwv, die freilich
sehr auffallend erscheinen, sofern ~).n'tJvot, das mit dem von Ste­
phanus fälschlich davon unterschiedenen "AJ..nwvor; identisch ist,
nach Berodot VII, 176 nU!' ein Flecken oder Dorf (nwjL'tJ) war,
Stephanus Bcheint ,die fL1fi!!onOAu; von der nWf.L1] zu unterscheiden,
so dass der Werth der gan3en Nachricht sehr problematisch ist.

Zu den bis dahin hehandelten Nachrichten aus Schriftstellern
und Inschriften, kommt nun noch eine Gattung alter Monumente,
die Mül13en, Obwohl in den numismatischen Werken die epikne­
I1lidischen und opuntischen Loher immer geschieden werden, be­
stätigen doch, soviel ich sehe, auch die Münzen die bis dahin ge­
wonnenen Resultate einer Zusammengehörigkeit der östlichen Lokr6r
als Regel und vielleicht einer zeitweisen relativen Sonderstellung
einzelner Theile.

Die ältesten Münzen der östlichen Loher scheinen die zu

1 Schäfer Demost'henes II. S.270 setzt den Vorgang in diese Zeit
mit der Bemerkung, dass Strabo den Zeitptmkt nicht angebe, Bursian
Geographie von Griechenland 1. 8. 156 spricht es ohne eine nähet'e Be­
gründung als sichere Thatsaohl:l aus.
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sein, welche auf der Vorderseite eine Diota, auf der Rüokseite einen
Stern tragen. Vgl. E. Curtius Arch. Zeit. 1855 S.88. Von die~

sen haben einige UIll die Dieta. OnON 1, andere dagegen J\OI<P
und in der Mitte des Sterns ein 0 2• Mionnet Suppi. III. p.489
n. 24. Auf einigen ist der Stern auoh ohne das O. Mionnet
a. a. O. n. 25. An Gepräge und Gewicht sind sie gleich.

Später finden .wir dann bei wechselndem Bild der Vorder~

seite regelmässig auf der Rückseite einen mit Scnild und Schwert
nach rechts hin stürmenden Krieger, den man wohl mit Recht als
Aias oder PatrokloB erklärt. Auf der Vorderseite ist bisweilen ein
Pallaskopf, bisweilen ein Pferd, am häufigsten aber ein mit Aehren
(oder eher Schilf ll) bekränzter Frauenkopf. Auf der Rückseite um
den Krieger steht OnONTlnN oder auch J\OKPnN ohne
nähere Bezeichnung. Inl Felde zwischen den Beinen des Kriegers
finden sich häufig verschiedene Embleme oder Buchstaben. So auf
einer bei Mionnet Buppt III. p. 490 n. 27 mit OnONTlnN
ein 1\, was doch wohl Aox(JiiJvbedeutet. Auf einer mit I\OKPnN
ebenda n. 33 vno in einem Monogramme, das Mionnet unrichtig
in onv· au6.öste, was nie für. 'Onovl:lwv oder auch 'Onovvnwv
stehen könnte, welch letzteres auf Silbermünzen überdies nie val'-­
kommt. Ein sehr wohl erhaltenes Exemplar liegt lniI' vor 4. Dass
dies <Ynoxvaftuflwv .bedeute, wird jetzt niemand bezweifeln. Und
so ist auch 1\ V bei Mionnet S. 491 n. 31 neben OnONTlnN
gewiss durch AOX(J(Jv <Yno1CvaftttJlwv zu erklären. Da nun das
häufig allein stehende Aoxf!wv keinen Gegensatz zu 'Onovnwv bil­
det, sondern dies nur die genauere politische Benennnng ist, da

1 Ein mir vorliegendes Stüok der Basler Münzsammlung hat
a.uf jeder Seite der Diota on, auf der reohten Seite reohtsläufig, auf
der linken linkslii.ufig, so dass beide n oben, beide 0 unten stehen.

2 Wenn ieh ein sehr gutes mir vorliegendes Stüok dieser Art mit
solohen, die die Umsohrift OnON und onon haben, vergleiohe,
kommt mich einiger Zweifel an, ob das 0 im Sterne nioht vielleioht
bloss ein Kreis sei. Auf dem Stüoke mit onon namentlioh ist im
Stern ein sohwach geperlter Kreis, der einem 0 sehr ii.hnlioh ist.

3 Mionnet gibt immer Aehren an. Auf drei mir vorliegenden
Stüoken kann ioh nur Schilf erkennen und ebenso auf den von Mionnet
PI. XV. n. 4: und I) abgebildeten.

4 Mein Freund Herr Jmhoof-Bhmler in Winterthur schreibt mir,
dass er ein ähnliohes Exemplar besitze und mehrere vor kurzem bei
Rollin in Paris gesehen habe.

\
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auch~Y1w'XlIaftlr1tO~ durch unsere Inschrift als davon nicht vel'schieden
. bezeugt ist und da bei verschiedener Umschrift die Typen' genau
die .. gleichen sind, so lässt sich auch aus diesen Münzen eine Tl'en­
nung der östlichen Lokter nicht schliessen. Alle bisher besproche~

nen Stücke sind von Silber, und auf silbernen kommt der 'Name
'Em'XlI(j,ftlrfto!, soviel ich sehe nie vor, sondern nur auf kupfernen,
auch nie mit dem Typus des Sterns oder des Aiaa, sondern nur
mit dem Pallasliopf auf der VOl'derseite und der Traube auf der
Rückseite. Um diese steht I\OKP. EniKNA. Diese Stücke
sind aber entschieden später als die silbernen, Denu sie sinti ge­
nau von derselben Prägung wie die kupfernen mit den' gleichen
Typen und der Umschrift OnOYNTlllN. Diese Namensform
mit ov ist aber jünger als die auf den silbernen allein erscheinende
OnONTlllN. Während die SilbermÜDzen mit Aiaa ohne Zweifel
den Zeiten' desätolisehen Bundes angehören, fallen die kupfernen
wohl in die römische Zeit.

Wie in der Litteratur erscheint also auch auf den Münzen
in der älteren Zeit der Name der Opuntier vorhen'schend neben
dem allgemeineren Aox(}ol ohne specielle Bezeichnung, seltener, auch
'Ynoxllalllr1tO~; erst spätel' 'E1t~Xllaf,loLOt gleichzeitig mit YJnov'/Fßo~,

Ob diese späteren Kupfermünzen mit OnOYNTlllN und mit
I\OKP. EnlKNA, den verschiedenen Landestheilen angehören
und die Namen im engeren Sinn zu fassen sind, oder' ob es die
Bezeichnung desselben XOWOII mit verschiedenen Namen ist, lasse
ioh dahingestellt, Nichts scheint mir aber gegen die letztere An'"
nahme zu sprechen. Im Fall das erstere riohtig wäre, deutet die
verhältnissmässige Seltenheit del' Stücke mit I\OKP. EnIKNA.
auf keine lange Dauer der Trennung..

Für eine zeitweise gewisse Unabhangigkeit einzelner Städte
kann man die bei Mionnet H. S,93 n. 29 angeführte KupfermÜDze
von Throllioll anfühl'en, der bedeutendsten Stadt des epiknemidi­
schen Lokris im engeren Sinne. Mionnet kannte eine ein~ige und
ich weiss Dicht, ob seitdem andere znm Vorschein gekommen sind.
Merkwürdiger Weise hat sie die gleichen Typen wie die des ozo­
lischen Amphissa. Bedenken wir aber, dass auch das in histori­
scher Zeit immer zu Athen gehörige Eleusis seine eigenen n:upfer­
münzen hntte, so lässt sich wenig daraus sohliessen,

Es bleibt nnn nur noch die Stelle des Etymtllogicum magnum
ü1:Jrig, die ich absichtlich bisher unberücksichtigt gelassen habe.
Sie steht in unleugbarem Widerspruche mit den gewonnenen Re­
sultaten und man darf nicht daran denken, sie auf irgend eine
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Art mit denselben in Einklang zu bringen. Diesen aber gegen­
über, die auf allen übrigen Quellen lmd zwar Quellen ganz anderer
Autorität beruhen, kann diese späte Angabe durchaus nicht in Be­
tracht kommen. Vullständig . unbewiesen und unglaublich ist die
Meinung von Oikonomid~s (S. 50. 51), dass sie einem den Gegen­
stand genaubehandelnden geographischen oder ethnographischen
Schriftsteller entnommen sei. Vielmehr bin ich überzeugt, dass
entweder der Etymologe selbst den Irrthum begangen, indem er
die beiden Namen vorfand und sie irrig für Bezeichnung verschie­
dener Volkstheile. auffasste, oder dass, was mir wahrsoheinlioher.
ist, die Stelle verdorben ist. Es soheint ein Satz ausgefallen zu
sein, der den uno J{v4,uuJor; oQovr; benannten Lokrern die uno .Iijc;
/l'fJ7:(JonoM;(rJr; benannten wie bei Strabo entgegensetzte, und (YnQlt}~

'/tlOtOt wäre, als andere Form neben 'EnLKVlJ/tlOtOt etwa durch ~ ver­
bnnden erwähnt.

So ergibt '. sioh, wie ioh glaube, die Einheit der östlichen
Lokrer, welche längst Böckh(C. 1. G. 1. p. 855), Curtius (Archäol.
Zeit. 1855 S.38), Bursian (Geographie von Griechenland I, S. 187)
und ioh selbst (Erinnerungen aus Griechenland S. 632 Anm.) be,
hauptet hatten, als sichere Thatsaohe, die höohstens vorübergehend
kurze Störungen erlitt.

Diese opuntischen oder hypoknemidischen Lokrer, d. h. die
,östlichen mit der Hauptstadt Opus, sandten also mit den in der
Inschrift enthaltenen Satzungen eine ~notKla nach Naupaktos. 'Enot­
Kla heisst die Colonie, 8nOtKOl die Colonisten mit Beziehung darauf,
dass in Naupaktos bereits eine andere Bevölkerung war. Oikono­
mides hat in einer ausführlichen Abhandlung S. 8--'-38 mit Gelehr·
samkeit, und Scharfsinn seine Meinung über die Bedeutung von
6TlOtKOr; (hotKla) und das 'Yerhältniss dieses Ausdrucks 'zu a{;1I0tKOt
und I1TlotKot entwickelt. Ich will ihm nicht in die Einzelheiten
folgen, obwohl er meines Erachtens viel zu sehr das, was in ein­
zelnen Fällen und auch in unserem stattfand, als allgemein gültig
ansieht, das Zufällige zum Wesentlichen macht. Das Wesentliche
für den Begriff 8nOtKOt, wovon auch er ausgeht, ~st nur, dass es
Colonisten sind, die an einen bereits bewohnten Ort geschickt
werden" mögen nun die alten' Bewohner iu ein gleichrechtliohes
Verhältniss treten, oder unterjooht oder gar vertrieben werden.
Im Verhältniss zu der nenen Heimath 87tOtKOt, sind sie gegenüber
der alten, von der sie ausgehen, anOtKOt, und darum kommen beide
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Ausdrücke fw' die gleichen Colouisten vor, nachdem man sie im
Verhältniss zur alten oder neuen Heimat bezeichnet. Gleichbedeu­
tend sind sie darum nicht.

Was endlich die Zeit der Aussendung dieser Colonie
betrifft, so gibt die Inschrift selbst darüber niohts und eben so
wenig ist uns aus der Geschiohte etwas dariiberbekannt. Wir
sind also auf Vermuthungeu, beziehungsweise Folgerungen aus der
Urkunde selbst und den dürftigen Naobriohten über Naupaktos
gewiesen.

Von dieser Stadt wissen wir, dass die Athener sie kurz vor
dem Ende des sogenannten dritten mesllenischen Kriegs (01. 81,2.
v. Ch. 455?) den ozolischen Lobern entrissen und dann den aus
Ithoma in Folge einer Capitulation abgezogenen Messeniern ein­
räumten. Diese beh8upteten es bis Ilach der Schlaoht bei Aegos-'
potRmos und dem völligen Unterliegen Athens. Damals wurden
sie von den Lakedämoniern wieder vertrieben und die Stadt den
Lokrern zurückgegeben. Thuk. I, 102. Pausan. IV, 24, 7. 26, 2.
X, 38, 10. Mit Recht sagt Oikonomides, dass in die Zeit der
messenischen Occupation die Absendung der hypoknemidisohen
Colonie nicht habe fallen können, also müsse sie entweder früher,
V01' 455, oder später, nach 401 (vielmehr 404) stRttgefunden haben.
Unmittelbar nach dem Ende des verwüstenden peloponnesischen
Krieges aber glaubt er, hätten die Hypoknemidier keinen Ueber­
fluss an Mensohen gehabt, um eine Colonie auszusenden und es
müsste eine Reihe VOn Jahren dszwischen verflossen sein. Dadurch
käme man aber sehr nahe an 380 v. ehr., aUs welchem Jahre
das in delphischem (dorischem) Dialekt abgefasste amphiktyoni­
sohe Dekret aus Athen sei. (Es ist N. 1688 des C. I. Gr. gemeint.)
In diesem sei aber bereits die ionische Schrift mit 'fJ und 1IJ ange­
wandt. Wallrscbeinlich sei diese Sohrift schon einige Jahre früher
in Delphi in Gebrauch gekommen und ebenso bei den anderen
Phokiern und den benaohbarten Lokrern. Unsere ,Inschrift zeige
aber viel ältere Schrift, ausser dem Mangel von 'fJ und 1IJ besonders
im Gebrauoh des Digamma und Koppa. Durch das letztere er­
schiene sie namentlich auch älter als die lokrische Inschrift mit
dem Vertrage zwischen Oiantheia und Chaleion. Also müsse un­
sere Inschrift und die Epoikia vor 455 fallen.

Es hat diese Argumentation auf den ersten Blick viel Be­
stechendes; niohtsdestoweniger hält sie, so viel ich sehe, bei ge-
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nauerer Prüfung nicht Stich. Was zuerst die epigraphischen Gründe
betrifft, so beweist di~ Inschrift C. I. GI'. "n. 1688 gar nichts. Es
ist allerdings ein amphiktyonisches in Delphi beschlossenes Dekret,
aber in einem für Athen bestimmten Exemplar in Athen geschrie­
ben, und da wurde sehr natürlich seit drei und zwanzig Jahren
amtlich angenommene Schrift gebraucht, obgleioh der Dialekt do­
risch war. Für Delphi und gar Lokris lässt sich also nichts daraus
schliessen. Die Zeit der Inschrift mit dem Vertrage von Oiantheia
und Ohaleion ist nicht bekannt, sondern kann nur aus ihrem pa­
läographischen Charakter annähernd vermuthet werden, und da.
stimme ich nun ganz Kil'chhoff (8t.udien z. Geseh. d. gr. Alph. S.93.
2. Auft) bei, der glaubt, sie könne nicht weit über den Anfang
des peloponnesischen Krieges hinanfdatirt werden, aber für möglich
hält, dass sie n 0 0 h j ü n ger sei. Zudem habe ich oben gezeigt,
dass wir trotz des "Koppa nicht berechtigt sind, unsere Inschrift
für älter als jene anzunehmen. Wann das ionische Alphabet in
clen Ländern des mittleren Griechenlands, in Böotien, Phokis, Ln·
bis aufgenommen wurde, ist nicht genau bebnnt. Nichts spricht
dagegen, dass es Olympiaden spätel' als in Athen geschah
(Kirchhoff a. ll. O. S. 90), ja es hat das vielmehr sehr viel Wahr­
scheinlichkeit.

Der Grund sodann, dass die Hypoknemidier unmittelbar mwh
dem pelopounesischen Kriege wegen Erschöpfung schwerlich hätten
Colonisten aussenden können, ist auch nicht zutreffend. Beim Be­
ginn des sicilischen Krieges, sagt Thukydides VI, 26, habe Athen
sich während des kurzen und keineswegs ungestörten Friedens an
Bevölkerung und Geldmitteln so erholt gehabt, dass es leicht die
Mittel zu der grossen Unternehmung gefunden babe. Lokris aber
hatte schon im archidamischen Kriege schwerlich verhältnillsmässig
so yiel gelitten, wie das nicht vom Kriege allein, sondern auch
von der Pest schwer betroffene Athen. Vom Friedencles Nikias
an war es dann vom Kriege kaum mehr berührt worden. Im
Jahre 411 wurde ihm mit Phokis zusammen fünfzehn Schiffe zn
stellen von Sparta anbefohlen, Thai;;:. VIII, 3. Es scheint aber
nicht, dass es diesem Befehl wirklich nachkam, und sonst wird es
im ganzen dekeleischen Kriege nie el·wähnt. Es war also Dach
dem peloponncsischen Kriege vollkommen befähigt Oolonisten aus­
zusenden, die iiberdies gar nicht sehr zahlreich zu sein brauohten.

Nun ist uns vor 455 gar nichts bekannt, was Veraulasaung
geben konnte, CoJonisten nach Naupaktos zu senden, wohl aber
nach denl peloponnesischen Nach Vertreibung der Messenier
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wurde Naupaktos den ozolischen Lokrern zurückgegeben. Es
musste wieder bevölkert werden. Die seit mehr als fünfzig Jahren
vertriebenen alten Bewohner und ihre Nachkommen hatten gewiss
vielfach eine neue Heimat gefunden, es ist kaum glaublich, dass
sie alle nach der alten zurückgekehrt seien. Pausanias X, 38, 10
sagt: SXl,.tTCOVl:WV rfa fJno &v&yx1]e; 'Ix;jv MJil1f!1]vÜ!Jv o'!Jnoe; Ob AOXQOb

avvfiUxf}l'Jaav aJf}u; se; .rJlI Navnaxrov. Darin liegt nicht, dass nur
die alten Bewohner zurückkamen, sondern' kann sehr wohl enthal­
ten sein, dass auch andere Loher hinzogen. Naupaktos hatte
einen grossen Umfang, Thuk. In, 102, es bedurfte einer starken
Bevölkerung. Es ist also sehr glaublich, dass man, um den wich­
tigen Waffenplatz haltbar zu machen, gleich nach der Wiederbe­
setzung darauf bedacht war, eine solche herbeizu.ziehen und dass
zu diesem Zwecke aus Chaleioll und aus dem 'Lande der nahver­
wandten hypoknemidischen Lokrer Epöken aufgenommen wurden,
dtmen lOan bestimmte Rechte zusicherte und selbst Theilnahme an
den Sacra der alten Bewohner gestattete. Mit dieser Aunahme
stimmt auch wohl zusammen, dass der Fall vorgesehen wurde, wo
die Colonisten etwa vertrieben würden. Man wusste davon aus
Erfahrung zu sprechen. Ob der Fall eingetreten ist, wissen wir
nicht. Doch finden wir nach nicht sehr langer Zeit die Stadt in
den Händen der Achäer, denen sie 01. 103, 2. ..;.. Ch. 366 Epa­
minondas wieder entreisst.

So halte ich es für sehr wahi"scheinlich, dass unsere Inschrift
und die Ausschickung der Epökie bald nach' 01. 93, 4 oder 404
v. ChI'. zu setzen sei.

Zum Schlusse lasse ich nun den ganzen Text der Inschrift
in Minuskeln· und mit Unterscheidung von fi und 17, 0 und co, und
die deutsche Uebersetzmng folgen:

Text.

1. 'Ev Navnaxrov xaTol/& a'ntFotxla. AOVQov -rov<YnoxvaflLOwv,
, I 1 N' .1 Ni. ';' I < ''<; " ,ljn lib xa aunaxnoe; YtiV1]l'ab, avnaxnwv /;ovn.t f1nO",fiVOv, (}(Jta 'I\,av-

I I ' a ' 'i: Y , I )/ .I' I, ".I' I,Xav HV xat v'llebV e;,fibftfiV limwxovra, fib xa Ulibl\,1]l'at' ab "a U8bl\,1]T:at
a...~. "I' , _~I , I , , "1v'UfilV xab I\, avxaVelll "1] uaflw xl'J VOlvavwv aVTOv xab TO yevoe; xa.al-

5 Fel. ,d},or; wlvr;buFol.riovr; AOVQCfW tWV <Ynoxvafttolwv ft~ rpO,qfilV
, A ~ ~I <u: .~I I," A " ~ljll .a.OpQOtr; TOble; ~ noXVafltuWlr;, rpQbV x av ne; opQoe; yfill1]T:ab nov

<Y7wxvafurflrov. •at I &lJwrr' &VXCO(!fitV xaral,.filn01rm Sv 'fit tarlrr naiQa

",paTav ~&l,.rpfiOV 8~ifitfU:v aVfiv Svfi1:lJ(!ÜO)/. a~ Ka fJn' uvavxac; U7lf.i-
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<YnoXI/IJ.lttrJtOt E~EtfW' aIlXW(JELV'

'r8Äor; 'p~ q.o'QEtll I l"l08V, ~n fln

• I , "" I AI' \ \Aa{IJvrcu E Lva:lJnax'I:W .<LOp (!O~ TOt

10 " L 1'''''1 'onW . FC'Cal1ro~ '1v al'E'lJ (I vlfC1](;!tWv'

[tt]em AOflQWV niiv Feana(lllwv.

A. "EvO(lflOV TOt<; lmFOlrou; BV Na{rrcalIToJ' It~rrolJ1iilteV «[n'

U]novrtwv I rixvlf xal IUJ.xal1i[. tt'Tf&,It~ FEP61,.t11,~· TOV 8qP011 l;6lltEII,

a~xa olili"wvTat, iJnayew peru T(ltapovra ano nf) 8qpw ~xar.ov
".1' 'ni 1 1\7 1 , 1\7 I'n 1(1.J!U(!rM; v nOl!nO~ Lvavnaxnwv, xa~ LVaVnaXno~ vnOl'rwv~.

15 B. <tJ(jun~ xa LnoTlil8y I Ey N~vnax'I:W TWI' SntFOlpWV i},no
A - T. "" 'I 1\7 1.<LOfl(;!WV li'fUrv, X anOTlitaTl Ta 1'0 pta LvavnWC1;tOtl;.

r A" \11 _"'3',, _'1' '3'. .a.t xa tt'Tf rliVOr;; cV .~ ~ar{'If '11 EX8nalwv .Wl' snt FOtpWV II
, 1\T 1 A - - '-.:" ,.1" " 1 1 -8l! LVavnax.~, .<LOfl(lWJ' TWV LnoxlIaftwtWlI .01' EnayXU1WlI x(laIEtV,

Aop(lwJ! 8nw X' J, atrrov 16vm, a~ x' &1t1J(l J ~ nat~, T(ltWII Itl'TfIJWV'

ai OS p~, Wt<; NavnalITlou; VOltlOt~ X(lijl1mt.

20 d.'E NavnaX'I:W &1Iy'w(l~oJ!ra E~ Aop(lovr;; WVI; <Ynoxvaptolovr;;
, 1\7' ;':1::" 'I - , A - 7f] 'v .1"tiJl .l.vavnax~ xa(J'lI",at EV 111, r0t!/f X'Tf1l .<LOp(lOtr;; "rOtll; LnoXIJ(J,fttuW~

, _ " " ,'J -1:: 1 I ' -
El' TIf nOAt W X TI xa(Jv",at cV mr0(l'f.

E. UliQro:Ta(ltav xedMvaaX6WV, Bnlil xa Navndxn[OI; TL]I;
1 1 :> , ,'I ') 7\7': f ,.., ') 1\1': . f

'YtilI1JTa t, avror;; xat Ta. X(J7[flam .'lJv l.'iavnax~ W~ Eil LvavnaXlrlJ

X(li}arat, I TaO' Sv Aopt!p'U; <YnQ)cvafltOlo~ X't1lpaz11, Wtr;; <Yno­

25 xValttolotr;;

S. II. vOfllo~ X(J~lftat, 8nwr;; a n6Lr;; FEXal1rWV' vOldJ;st Aop(Jwv TWII
<v I.l" " C \ - , -, , > , rrLnoxv aptutWII. at ni; vno TWV vO/ttWV TWII EntFOtpWII aJ'J,w(lliEt UE(l-

flo:TlJ,(ltälvxal MvaaX6wv, w'U; avTWv 1Joftlo~ X(lijarat xara n6Lv FE­

xafJ1:OlJr;;·1
F.

5 A ~I - <v .l'1 ' 1 3,)J" n. '.aOfl(lW V TWV LnoxValttutiuV FEXal1rWJI vOfw~ Ean, at x anOVU.I'!l,

TWIJ xl(J1Jfta'I:WlI x(JaflitV .oll bdFOtpOV, TO KaTtpOp6J1()/1 xqau!i:v. .

Z. I Tovr;; EntFolpovr; b NaiJn.aKrov Tall otxa/l nqotl'tpOV o'Q$ar;at

norovr;; d'ltxaarij(lar;, ~8amt xa~ tl'Oftli/! b 'Gnomt xa.a FJ[.JOI; avm-

pa(l6v. Aopl(Jwv TWV ·YnoxlJalltolwv n(J0arGmv KaTal1taaat, .wv
10 A - > I I ~ -, , - A - "1 >.<,t0p(JWV TWntF otp~ Kat 'l:W1I tintFOtpW/I T€"tJ LLOp(J{P' fJt1:tlIl:,r; xa 1Ur

[Fe]1ir;; 6'11llflOt 8[wvn].

H. 'tJal1lni; x' iinollnrJ na'&(Ja xal .0 fl8(lOr;; TWll X(l"lfl&TWV n[
\ > I I':)! ~ N "'l ,..; ,-", :> 1\T fna1:(!t, EnEt x an0j'8JlT[Cat, c<"titpBI! fl,nOAaXEs.v .ov EntFOtpOV IJV ,LVav-

naxwlI·1

15 @. 'tJaonr;; xa Ta FBFarbjx6.a ow.rp:Telr!l1 'E8xvf! xal paxavif

I, -" \ , I .1' I <n l ' , , ,qJ \
xa t Pllf' on xa /l"l al!rpomqo~ UOXli17, vnOVli Wv TE XtALWll nA1Jv l/f Xat
",. , - 2 I , 1 Q." l' \'1,LyaFnaXTtWV TWV l;ntFO~pwV nA'lJvq" altflo/l BtttlJlI xa~ X(!"l parn nalUJ.-

- , _,1 I '.1" .1'1 _L' Ix' > I ,wrpayBtl1rat' TWIIXUAtitttBV\U Tav utxalJ VOpEl' 1.UV lJ,(l 011, EIl T(JtarOVl'
) 1 ~I )f /, '), " -rl "..... JI
apa(!a~ UOftB/I, at xa 1:(!tallovr aplJ,(lat A8t1tWVblat apXrM;' as. xa

ft~ cJtolj! Tri! hXaAEtp$ll~ Tall olxall, ~nttlol' elitEIl Kat XQ~/tam natta-
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20 7:Oq;arlfi(Jm~. ro /-t8(!Or; psr:o. Fol~lCtara)1 oW/-loaUt 8(l!!OV roll l'O/-ltOV' b
M(!iav mv 1/J~II~v SljlElJ xarw 9i9-p~01! eY7WxvapwWU; Aop(lOu;.

Tuvl"o, TEA6fJV 8l/-IE'l1 XUÄ81EO~ w~ aVv :A:vrup&1Xf Fo~xrrraU;.

Uebersetzung.

Die Colonie nach Naupaktos mit folgenden Satzungen. '
Dem hypoknamidischen Lokrer, nachdem er Naupaktier ge­

worden, soll als Gastfreund gestattet sein, an den heiligen Hand­
lungen Thei! zu nehmen und zu opfern, wenn er dazukoIl1mt, falls
er will. Falls er will (soll ihm gestattet sein) zu opfern und Thei!
zu nehmen sowohl an dem, was vom Volke ausgeht als was. von
Genossen, ihm selbst und seinem Geschlecht auf immer. Steuern
sollen dia Colonisten der hypoknamidischeu I.okrar im hypokna­
midischen Lokris nicht bezahlen, so lange einer nicht wieder hy­
poknamidischer Lokrer geworden ist. Wenn er zurückkehren will,
so soll es ihm mit Zuriicldassung eines erwachsenen Sohnes oder
eines Bruders im Hause (in Naupaktos) ohne Einzugsgebührge­
stattet sein. Wenn etwa die hypoknamidischen Lokrer gewaltsam
aus Naupaktos vertrieben wel'den, soll ihnen gestattet sein, dahin
zurückzukehren, wobeI' ein jeder war, ohne Einzugsgebühr. Steuel'n
sollen sie keine bezahlen, ausser mit den westlichen Lükrern.

L Die nach Naupaktos gezogenen Colonisten sind eidlich
verpflichtet, auf keinerlei Art und Weise freiwillig, von den Opun­
tiern abzufallen. soll gestattet sein, dass dreissig Jahre naoh
dem Eide hundert Männer der Naupalttier, wenn sie wollen, den
Opuntiern auferlegen den Eid zu leisten und die Opuntier den
Naupaktiern.

2. Wer von den Coloniaten aus Naupaktos weggeht, ohne
seine Steuern bezahlt zu haben, der soll von den Lokrern ausge­
schlossen sein, bis er das Gesetzliohe den Naupaktiern bezahlt hat.

3. Wenn kein erbbereohtigtes Familienglied aus den Ooloni­
sten in Naupaktos in einem Hause ist, soll der llächstverwandte
hypoknamidisohe Loher, wo er auch sei, möge er ein Mann oder
Knabe sein, innerhalb dreier Monate, selbst hingehend das Erbe
in Besitz nehmen. Wo nioht, so sollen die naupaktischen Gesetze
in Anwendung kommen.

4. Vjer aus Naupaktos zu den hypoknamidischen Lokrern
zurückkl'lhren will, soll es in Naupaktos auf dem Markte verkün­
digen lassen und im hypoknamidischen IJokris in der Stadt, aus
der er ist, auf dem Markte verkündigen lassen.
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5. Wenn einer der Perkotharier oder Mysaoheer Naupaktier
geworden ist, soll er selbst und sein Vermögen in Naupaktos den
naupaktisohen Gesetzen unterworfen sein, das Vermögen' aber im

S. H. hypoknamidisohen Lokris soll den hypoknamidisohen 11 Gesetzen
unterworfen sein , wie sie in eines jeden Stadt der hypokna­
midischen Lokrer gelten. Wenn einer derPerkotharieroder My­
sacheer aus dem Bereich der Gesetze der Colonisten zurückkehrt,
so soll ein jeder den Gesetzen seiner Stadt unterworfen .sein.

6. Wenn einer, der in Naupaktos wohnt, Brüder hat, soll,
wenn einer stirbt, wie es bei jeglichen der hypoknamidischen Lo­
krer Gesetz ist, der Colonist erben, nämlich den ihm zukommen­
den Theil erben.

7. Die Colonisten in Naupaktos sollen mit ihren Processen
den Vorgang bei den Riohtern haben. Sie solle~ in Op:us jedes
Jahr gleich am selben Tage Recht nehmen und geben. Aus den
hypoknamidischen Lobern soll man einen Vertreter (Anwalt) auf­
stellen, aus den Lokrern für den Colonisten und aus den Colonisten
für den Lokrer, welche in diesem Jahre in Aemtern stehen.

8. Wenn einer einen Vater zurückgelassen hat und seinen
Antheil dem Vater, so soll, wenn dieser stirbt, dem Colonisten in
Naupaktos gestattet seID seinen Antheil zu beziehen.

9. Wer die Sll.tzungen in irgend einer Art und Weise ver­
letzt, sofern es nicht von beiden gutgeheissen wird, der Mehrheit
der Tausend der Opuntier und der Mehrheit der naupaktischen
Colonisten, der soll a~i!I,l sein und sein Vermögen eingezogen wer­
den. Den Angeklagten soll der Beamte vor Gericht ziehen j inner­
halb dreissig Tage~ floll er ihn vor Gericht ziehen, wenn ihm
dreissig Tage von seiner Amtszeit bleiben. Wenn er den. Ange­
klagten nicht vor Gericht zieht, soll er atim sein und sein Ver­
mögen eingezogen werden. Die Partei soll mit den Hausgenossen
den gesetzlichen Eid sohwören. In eine Urne sollen die Stimmen
abgegeben werden nach dem Rechte der hypoknamidischen Lokrer.

Das Nämliche soll gültig sein für die mit Antiphatas ge­
kommenen Ansiedler aus Chaleion.
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Nachtrag.

S. 87 hätte angeführt werden sollen, dass zuerst Ach. P 0­

~tolacca im Bulletino deU' Instituto d. C. A. 1866 S.15,9 die
richtige Auflösung des Monogramms auf den Münzender hypo­
knemidischen Lokrer in vno gegeben hat, was ich erst nach­
träglich bemerkt habe. Dae in der Basler Sammlung befhidliche
Stück habe ich schon richtig ale solchee der hypoknemidischen
Lokrer bezeichnet VOll dem athenischen Münzhändler P. ~ambros

erhalten.

Eret während des Druckes ist mir die lehrreiche Leipziger
Doctordissertation von Fr. A Hen de di aheto Lo er ensi um
durch Ritschl's Güte zugekommen. Für die Constituirung des Textes
habe ich daraue nichts zu entnehmen, da der Verfasser durchweg
der Lesung ,:on CurtiuB folgt. Namentlich billigt er die Vermu­
thung Ön;M~epo(; S. 1. Z. 2 und /-Ui1:aFOLKLamp S. ]1. Z. 19: 20.
Eine Erklärung des Sinnes bei letzterer Lesung vermisst man aber
auch bei ihm. Den Dialekt der Lokrer erklärt er für 'einen dori­
schen, der aber in manchen Stücken dem äolischen, besonders dem
böotischen Zweige desselben nahe stehe. In die sprachlichen Er­
örterungen einzutreten liegt dem Zwecke dieser Arbeit fern.·

Die S. 9 von Allen erwähnten Nummern der Triester Zeit­
schrift KJ.5tW vom 19. März, 2. und 9. Apdl 1870, worin Oiko­
nomides auf die von Curlius und Bursian gemachteu Einwendungen
geantwortet hat, sind mir nicht zu Gesicht gekommen.

W: Vischer.




